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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Gleich drei Mal kam es in der Wintersession 2019 zu Vereidigungen im neu gewählten
Ständerat. Da die 2. Wahlgänge im Kanton Zug am 17. November und in den Kantonen
Basel-Landschaft und Schwyz erst am 24. November stattgefunden hatten, brauchten
die Regierungen dieser drei Kantone aufgrund der Rekursfristen länger für die
Validierung der jeweiligen Wahlen, so dass Matthias Michel (fdp, ZG) am 3. Dezember
und Maya Graf (gp, BL) sowie Othmar Reichmuth (cvp, SZ) erst am 4. Dezember im
Ständerat Einsitz nehmen konnten. Besonders speziell im Fall von Maya Graf, die im
Gegensatz zu ihren beiden neuen Ratskollegen nicht die Eidesformel («Ich schwöre vor
Gott dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten
meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen»), sondern das Gelübde ablegte («Ich gelobe,
die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes
gewissenhaft zu erfüllen»), war der Umstand, dass die Baselbieterin zwei Tage zuvor als
Alterspräsidentin die Wintersession im Nationalrat eröffnet hatte. Die Vereidigung aller
übrigen neu gewählten Ständerätinnen und Ständeräte fand am ersten Tag der neuen
Legislatur, also schon am 2. Dezember statt.  
Thierry Burkart (fdp, AG), Marco Chiesa (svp, TI), Andrea Gmür-Schönenberger (cvp, LU),
Charles Juillard (cvp, JU), Hansjörg Knecht (svp, AG), Marianne Maret (cvp, VS), Werner
Salzmann (svp, BE), Jakob Stark (svp, TG), Heidi Z'graggen (cvp, UR) und Mathias Zopfi
(gp, GL) wurden vereidigt; Philippe Bauer (fdp, NE), Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU),
Marina Carobbio Guscetti (sp, TI), Johanna Gapany (fdp, FR), Eva Herzog (sp, BS), Lisa
Mazzone (gp, GE), Carlo Sommaruga (sp, GE), Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) und Céline
Vara (gp, NE) legten das Gelübde ab.
Insgesamt wurden also 22 neue Ratsmitglieder vereidigt, eine Rekordzahl in der
Geschichte des Bundesstaates. Damit wurde fast die Hälfte der Sitze in der kleinen
Kammer neu besetzt. 11 der 22 Neuen waren sowohl in den Nationalrat als auch in den
Ständerat gewählt worden. Sie mussten sich – da laut Bundesverfassung ein
Doppelmandat nicht möglich ist – für eines der beiden Mandate entscheiden, wie dies
das Büro-SR in seinem Bericht zur Feststellung der Unvereinbarkeiten (19.058)
festhielt. 1

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

In der Herbstsession 2020 kam der Entwurf der GPK-NR zur parlamentarischen
Initiative Joder (svp, BE), mit der Grundlagen für eine ausserordentliche
Aufsichtsdelegation (AoDel) geschaffen werden sollen, in den Ständerat. Dort herrschte
wesentlich breitere Skepsis vor als noch in der grossen Kammer, die das Geschäft mit
lediglich 24 Gegenstimmen überwiesen hatte. Die vorberatende GPK-SR hatte sich
bereits Ende Juni 2020 gegen das Anliegen ausgesprochen. Zwar hatte die Kommission
zuerst noch Änderungen an der Vorlage diskutiert – insbesondere sollten die
Beteiligungsrechte des Bundesrats nicht beschnitten werden –, kam jedoch dann zum
Schluss, dass die derzeitige parlamentarische Oberaufsicht genüge und es keine
weiteren Organe brauche. 
Thierry Burkart (fdp, AG) erinnerte als Kommissionssprecher an die ursprüngliche Idee
der parlamentarischen Initiative, nämlich die Konstituierung eines Organs, das mit den
gleichen Rechten wie eine PUK – die überdies bestehen bleiben soll –, aber eben
wesentlich schneller als diese eingesetzt werden könnte: «Kurzum, die
ausserordentliche Aufsichtsdelegation hat faktisch die Funktion einer PUK, sie kann
aber ohne ein hürdenreiches parlamentarisches Verfahren rasch und unkompliziert
aktiviert werden.» Trotzdem habe sich die Mehrheit der Kommission gegen die Vorlage
entschieden, so Burkart weiter. Das Parlament habe gemäss Verfassung grundsätzlich
keine Aufsichtsaufgabe, sondern ihm obliege lediglich die Oberaufsicht – die (direkte)
Aufsicht über die Verwaltung werde hingegen vom Bundesrat vorgenommen. Das sei ein
wesentlicher Unterschied. In begründeten Ausnahmen stünden dem Parlament freilich
Organe (die GPDel und die FinDel) und Institutionen (die PUK) zur Verfügung, mit denen
es auch Aufsichtsaufgaben wahrnehmen und damit unter anderem Einsicht in
Geheimbereiche erlange könne. Das Anrufen einer PUK sei zwar umständlich, die dafür
notwendige Zeit sei aber eigentlich ein Vorteil, da «der skandalisierten und medial
aufgeheizten Forderung nach schnellen Aufklärungsresultaten [...] behutsam und mit

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2020
MARC BÜHLMANN
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der Wahrung der notwendigen Seriosität begegnet werden» könne, so der
Kommissionssprecher weiter. Da es keinen Grund für ein institutionalisiertes
Misstrauen gegenüber dem Bundesrat gebe – auch wenn dessen Aufsicht zum Teil
weniger gut gelinge, was aber in der Natur der Sache liege –, brauche es auch keine
AoDel, weshalb die Kommissionsmehrheit für Nichteintreten plädiere. Heidi Z'graggen
(cvp, UR), welche die Kommissionsminderheit vertrat und für Eintreten warb,
argumentierte ebenfalls mit Vertrauen: Dieses werde vielmehr gestärkt, wenn auch die
politische Kontrolle über die Exekutive – Bundesrat und Verwaltung – vergrössert
werde. Dies sei nicht zuletzt auch im Sinne der Gewaltenteilung. Maya Graf (gp, BL), die
ebenfalls für Eintreten plädierte, erinnerte daran, dass die letzte PUK vor 25 Jahren
eingesetzt worden sei. Dies könnte man als erfreulich beurteilen. Im Wissen darum,
dass in den letzten 25 Jahren verschiedene Vorkommnisse einer vertieften
Untersuchung bedurft hätten, sei dies aber eben kein gutes Zeichen und zeige, wie
notwendig die Möglichkeit einer besseren Kontrolle wäre. Eintreten hätte zudem den
Vorteil, dass man die Vorlage Artikel für Artikel diskutieren und damit eine breitere
Grundlage für die Entscheidung für oder gegen ein neues Organ schaffen könnte. Dies
sah jedoch eine 25 zu 12-Stimmen-Mehrheit (1 Enthaltung) nicht als Vorteil an und
beschloss Nicht-Eintreten. Damit ging das Geschäft zurück an den Nationalrat. 2

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

En vue des élections pour le Conseil national, 377 personnes, dont 145 femmes, se sont
portées candidates dans le canton de Vaud. Représentant un nouveau record (il y en
avait 327 en 2015), ces candidatures étaient réparties sur 24 listes. La part des femmes
sur l'ensemble des candidatures s'est élevée à 38.5 pour cent, contre 34.7 quatre ans
auparavant. Parmi les 18 parlementaires sortant.e.s, 16 ont brigué un nouveau mandat.
En raison de la «prime» aux sortant.e.s, qui leur garantit un avantage en vue d'une
réélection, il ne fallait pas s'attendre à de grands chambardements. Cependant, la
campagne n'a pas manqué de sel, avec notamment la course au 19ème siège obtenu par
le canton en raison de la croissance de sa population. Ce fauteuil supplémentaire a
évidemment aiguisé l'appétit de plusieurs partis. Lors de la dernière législature, la
délégation vaudoise, troisième plus importante après celles de Zurich et Berne,
comptait sept élu.e.s de gauche (cinq PS et deux vert.e.s), deux du centre (un PDC et
une verte libérale) et neuf de droite (cinq PLR et quatre UDC). Les partis écologistes,
grâce à la prépondérance de la question climatique dans le débat public, espéraient se
renforcer, alors que le PDC et l'UDC souhaitaient conserver leurs acquis. Du côté des
mastodontes que sont le PS et le PLR, on rêvait d'un mandat supplémentaire. En
parallèle, l'objectif était de conserver leurs sièges respectifs au Conseil des États.
Le PLR, en plus de ses quatre sortant.e.s Olivier Feller, Frédéric Borloz, Laurent Wehrli
et Isabelle Moret, a présenté la conseillère d'État Jacqueline de Quattro pour conserver
ses cinq sièges. En effet, Fathi Derder (plr) a souhaité se retirer de la vie politique,
après deux mandats durant lesquels il s'est battu pour mettre en place une politique de
soutien aux starts-up au niveau fédéral. Malgré cela, il a regretté que la Suisse ne se soit
pas encore dotée d'un programme d'innovation clair. Sur la liste du parti libéral-radical
a aussi figuré le sénateur Olivier Français, qui faisait face à la concurrence de la gauche
en vue de sa réélection aux États. Si tout se passait comme prévu par les stratèges du
parti, les élu.e.s sortant.e.s devaient conserver leur siège, alors que le fauteuil vacant
semblait promis à Jacqueline de Quattro, dont l'élection ne faisait peu de doute en
raison des scores élevés qu'elle a réalisés à plusieurs reprises lors des élections du
gouvernement cantonal.
Chez les socialistes, la 50e législature (2015-2019) a vu le départ de trois élu.e.s en
cours de route. En effet, en 2017, Cesla Amarelle (ps) a quitté le Conseil national pour
reprendre le flambeau d'Anne-Catherine Lyon (ps) au gouvernement cantonal, tandis
que Jean Christophe Schwaab (ps) a quitté son siège sous la coupole en 2017 pour
s'occuper de son fils aîné souffrant de troubles du développement. Enfin, Rebecca Ruiz
(ps) a pris la même direction que Cesla Amarelle, en remplaçant Pierre-Yves Maillard
(ps) au Conseil d'État vaudois au début de l'année 2019. Leurs fauteuils sont revenus
aux viennent-ensuite de 2015, Samuel Bendahan (ps), Brigitte Crottaz (ps) et Nicolas
Rochat Fernandez (ps). Pour cette élection, les socialistes avaient comme objectif de
conserver leurs cinq mandats, lorgnant même sur un sixième siège, comme c'était le
cas entre 2011 et 2015. Leur résultat s'annonçait étroitement lié à la probable
progression de leurs alliés écologistes, susceptibles de marcher sur les plates-bandes
socialistes en cas de bon score. Comme l'a relevé 24Heures, la section vaudoise du
parti à la rose disposait cependant de plusieurs locomotives électorales: Ada Marra,

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
MATHIAS BUCHWALDER
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vice-présidente romande du PS suisse et candidate à la succession de Géraldine Savary
au Conseil des États à côté de sa candidature au national, Roger Nordmann, chef de la
fraction socialiste au Parlement, et Pierre-Yves Maillard, nouveau président de l'Union
syndicale suisse (USS), semblaient capables de mobiliser l'électorat socialiste. Ce
dernier, dont l'accession à la présidence de l'USS l'obligeait à obtenir un siège, avait
déjà siégé au national entre 1999 et 2004, avant son entrée au Conseil d'État vaudois. Il
a par ailleurs renoncé à viser la chambre haute pour soutenir la candidature féminine
d'Ada Marra. 
Du côté des vert.e.s, les auspices étaient favorables, les grèves pour le climat ayant
notamment fait grand bruit au cours de l'année 2019. Alors qu'Adèle Thorens Goumaz
(vert.e.s), à la chambre du peuple depuis 2007, a présenté une double candidature pour
les deux chambres, Daniel Brélaz (vert.e.s) a visé un nouveau mandat au national. La
candidature du premier écologiste mondialement élu dans un parlement national –
c'était en 1979 – a créé des remous au sein de son parti. En effet, certains membres de
la section vaudoise ont souhaité que Brélaz laisse sa place aux plus jeunes, pour
permettre à une nouvelle génération d'émerger. Brélaz a assuré qu'il partirait en cours
de mandat en cas d'élection. Stratégiquement, le retirer de la liste serait revenu à se
priver d'une locomotive électorale. À ses côtés, la secrétaire générale de la fédération
romande des consommateurs (FRC) Sophie Michaud Gigon (vert.e.s) s'est présentée.
Parmi les papables, 24Heures a encore cité Léonore Porchet (vert.e.s), Alberto Mocchi
(vert.e.s) – président de la section cantonale –, et Raphaël Mahaim (vert.e.s), dont les
candidatures devaient permettre aux vert.e.s de récupérer le troisième siège perdu en
2015. Les plus optimistes se sont même mis à rêver d'un quatrième siège.
De l'autre côté de l'échiquier politique, la position de l'UDC était jugée fragile par de
nombreux observateurs et observatrices. Alice Glauser-Zufferey (udc), élue entre 2007
et 2011 puis en 2016 suite à l'accession du Guy Parmelin au Conseil fédéral, n'a pas
souhaité briguer un mandat supplémentaire. Aucune candidate n'ayant émergée pour
prendre sa succession, ce sont donc sur des têtes – masculines – connues qu'ont
reposées les ambitions agrariennes de conserver les quatre sièges. Jean-Pierre Grin
(udc) et Michaël Buffat (udc), élus depuis 2007 et 2011, n'avaient pas de souci à se faire
à l'idée de rempiler pour une nouvelle législature, selon 24Heures. Élu en 2015, Jacques
Nicolet (udc) pouvait également légitimement viser une réélection, d'autant plus que le
président de la section cantonale avait réussi à mettre de l'ordre dans les tensions
internes qui ont miné l'UDC vaudoise ces dernières années, menant notamment à
l'exclusion de Claude-Alain Voiblet. Celui-ci avait collé des affiches électorales
personnelles par-dessus celles de son parti lors de la campagne fédérale de 2015.
Derrières les sortants, quelques députés au Grand Conseil nourrissaient l'ambition de
passer à l'échelon fédéral.
L'extrême-gauche a elle aussi affiché ses ambitions en vue de l'élection. Le POP a
présenté 19 candidatures, avec comme têtes de liste Anaïs Timofte, déjà candidate au
Conseil d'État lors de l'élection complémentaire pour succéder à Pierre-Yves Maillard,
et Bernard Borel. Ensemble à gauche, qui a regroupé sous sa bannière SolidaritéS,
Décroissance-Alternatives et Solidarité & Écologie, a présenté une liste complète de 19
candidatures. Un sous-apparentement a été conclu avec le POP. Celui-ci s'est inscrit
dans la grande alliance de gauche qui comprenait également le PS, les vert.e.s ainsi que
leurs listes jeunes. L'extrême-gauche vaudoise n'était plus représentée à Berne depuis
le départ de Josef Zisyadis en 2011 et espérait donc faire son retour sous la coupole.
Le PDC avait pour but de conserver le siège de Claude Béglé. Ce dernier, élu en 2015 à
la place de Jacques Neirynck (pdc), a – selon la presse – donné durant la législature une
image d'élu isolé, dont l'avis ne pèse pas à Berne. Certes, son «esprit libre et franc du
collier» a été apprécié, mais ses voyages diplomatiques «parallèles», selon ses propres
termes, ont fait des vagues durant la campagne. En effet, à la suite d'un voyage privé en
Corée du Nord, le membre de la commission de politique extérieure (CPE) s'est fait
tirer dessus à boulets rouges par la presse: dans des tweets, il avait fait l'éloge du
régime de Kim Jong-Un, saluant un système qui fonctionne «bien mieux qu'on pourrait
l'imaginer», avec de bas salaires certes, mais où «tout est fourni gratuitement par
l'État». Alors que son parti s'est distancé de ses propos, son comportement n'a pas plu
parmi ses pairs. Le conseiller national genevois Carlo Sommaruga (ps) lui a notamment
reproché de «profiter de son statut de parlementaire pour voyager et exister dans les
médias, sans prendre aucune distance avec ce qu'il voit». Cette polémique n'a pas
arrangé les affaires du PDC vaudois, déjà en perte de vitesse ces dernières années. Le
parti n'est plus représenté que par un député au Grand Conseil, contre quatre lors de
la législature précédente. Pour garder sa place à Berne, il a compté sur une alliance des
partis du centre avec le PBD, le PEV et l'UDF. En revanche, le parti vert'libéral n'a pas
souhaité s'associer aux démocrates-chrétiens. Les vert'libéraux se sont alliés au Parti
Pirate. Espérant bénéficier d'une vague verte, le parti a visé un deuxième siège. Seule
élue verte libérale romande lors de la dernière législature, Isabelle Chevalley, figure de
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proue du parti, avait bon espoir de recevoir du soutien pour mettre en avant une
transition écologique qui se fait main dans la main avec l'économie. Ce point
constituait le cœur du programme du parti vert'libéral, qui a indiqué compter sur une
politique d'incitation et sur l'innovation pour résoudre le défi climatique.
Dans le grand jeu des alliances, le PLR a exclu tout accord avec les vert'libéraux, trop à
gauche selon lui. Entre l'UDC et le PLR, les stratèges étaient conscients qu'un accord
aurait augmenté les possibilités de conquérir un siège supplémentaire. Cependant, les
positions de deux partis divergeaient fondamentalement sur la direction à prendre
quant aux relations avec l'UE. L'accord-cadre, un des thèmes les plus discutés durant la
campagne, était soutenu par le PLR, alors que l'UDC le rejetait. Finalement, la droite
s'est donc lancée en ordre dispersé dans la bataille.
De manière générale, le thème au centre des discussions durant la campagne a été
celui du climat. Tous les partis s'en sont emparé, y compris l'UDC, qui a souligné
l'importance de défendre la production alimentaire locale. Le parti agrarien a critiqué
les taxes, «seules solutions concrètes proposées par les autres partis, qui remplissent
les caisses de l'État sans incidence sur l'environnement». Dans le camp opposé, la
gauche radicale a émis le souhait d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030. Ses
objectifs principaux étaient d'une part la «justice climatique» et d'autre part l'égalité
«pour tous», avec notamment la volonté de rendre les transports publics gratuits. 
Concernant les budgets, le PLR (CHF 400'000) et le PS (CHF 294'000) sont les partis
ayant alloués le plus de fonds à la campagne. Suivaient les vert.e.s avec CHF 220'000,
l'UDC avec CHF 150'000 et le parti vert'libéral avec CHF 86'000. 

Avec une participation de 41.4 pour cent (42.9% en 2015), les partis écologistes ont été
les grands vainqueurs du dimanche électoral. Les vert.es et les vert'libéraux ont doublé
leur députation, décrochant respectivement 4 et 2 sièges. Cette progression s'est faite
au profit de l'UDC, qui est passé de quatre à trois fauteuils, et surtout du PDC, qui n'a
pas décroché de mandat. Le PLR et le PS ont conservé leurs cinq sièges. 
Pour être précis, la plus forte progression est à mettre au crédit des vert.e.s, qui ont
récolté 19.7 pour cent des voix (+8.4 points de pourcentage (pp) par rapport à 2015).
Adèle Thorens Goumaz (47'674 voix), Daniel Brélaz (37'667 voix), Sophie Michaud Gigon
(32'205 voix) et Léonore Porchet (30'860 voix) ont gagné un ticket pour Berne. Avec
l'élection de Thorens Goumaz à la chambre haute, Valentine Python a finalement
accédé au Conseil national en tant que première viennent-ensuite (30'314 voix). Cette
dernière a symbolisé à merveille le succès des écologistes: novice en politique et
climatologue de profession, son élection était révélatrice d'un électorat à la recherche
«de compétences scientifiques pour répondre aux préoccupations sur l'avenir de la
planète», selon 24Heures. Avec une députation passant de 7 à 9 élu.e.s, la gauche a
globalement été à la fête. Malgré une légère régression, le PS a recueilli 20.4 pour cent
des suffrages (-1.8pp). Ada Marra (49'953 voix), Roger Nordmann (45'649 voix), Samuel
Bendahan (37'923 voix) et Brigitte Crottaz (37'755 voix) ont conservé leur siège, alors
que Pierre-Yves Maillard a caracolé en tête des suffrages. Le poids-lourd de la politique
vaudoise a été le candidat le mieux élu, avec 59'514 voix. Nicolas Rochat Fernandez
(31'050 voix) a fait les frais de l'élection de Maillard, ne conservant pas le siège qu'il aura
occupé pendant deux sessions seulement. Avec 4.1 pour cent des suffrages (+1.2pp), la
gauche de la gauche a apporté sa pierre à l'édifice mais n'a pas été récompensée par
un siège. 
En obtenant 8.3 pour cent des voix, le PVL a plus que doublé son score de 2015, qui
était de 3.9 pour cent (+4.4pp). Son allié, le parti pirate, a engrangé 0.8 pour cent des
voix. Ce résultat historique a donné le droit au président de la section cantonale
François Pointet (13'390 voix) de rejoindre sa camarade Isabelle Chevalley (26'488 voix)
dans les travées du parlement. Le PDC a fait les frais de la progression de son
concurrent du centre. Son score – 2.4 pour cent (-2.2pp) – n'a pas suffi à conserver le
siège de Claude Béglé, malgré l'apport, certes minime, du PEV (1.3%), du PBD (0.4%) et
de l'UDF (0.3%). Béglé a sans doute payé ses propos sur la Corée du Nord. En effet, il
n'a récolté que 5'459 bulletins, contre 12'367 en 2015. Comme pronostiqué dans la
presse, l'UDC a également souffert en n'obtenant que 17.4 pour cent des suffrages (-
5.2pp). Dépassé par les vert.e.s, le parti agrarien a dû abandonner un siège. Les sortants
Jean-Pierre Grin (35'966 voix), Jacques Nicolet (33'537 voix) et Michaël Buffat (31'677
voix) ont été réélus. Enfin, le parti libéral-radical est resté le premier parti du canton.
En récoltant 23.3 pour cent des suffrages, il a néanmoins enregistré un recul de 3.5pp
par rapport à 2015. Cela ne lui a pas porté préjudice, puisqu'il a conservé ses cinq
sièges. Olivier Français a reçu le plus de voix (50'328), mais comme celui-ci a ensuite
été élu au Conseil des États, ce sont Isabelle Moret (48'664 voix), Olivier Feller (46'542
voix), Jacqueline de Quattro (44'996 voix), Frédéric Borloz (40'962 voix) et Laurent
Wehrli (40'339 voix), en tant que premier viennent-ensuite, qui siégeront à la chambre
du peuple. Suite à son élection, Jacqueline de Quattro a comme prévu quitté le Conseil
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d'État, ce qui a donné lieu à une élection complémentaire.
En résumé, la députation vaudoise pour la 51ème législature se compose de 5 PLR, 5 PS,
4 vert.e.s, 3 UDC et 2 vert'libéraux. 11 hommes et 8 femmes ont été élu.e.s par la
population vaudoise. 3

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

In der Sommersession 2021 befasste sich der Ständerat mit der Weiterentwicklung von
Frontex und der Änderung des AIG. Im Vorfeld hatte die SiK-SR diese als für die
Schweiz «unerlässlich» bezeichnet. Da die Kommission die EU-Migrationspolitik jedoch
kritisch beurteilte, forderte sie dazu auf, den Bundesratsentwurf mit
Ausgleichsmassnahmen im Sinne der humanitären Tradition der Schweiz zu ergänzen.
Einerseits beantragte sie ergänzend zur Übernahme der Verordnung die Aufnahme von
2'800 Flüchtlingen im Rahmen des Resettlements, wobei diese Erhöhung der
Resettlementquote stufenweise und in Kooperation mit den Kantonen erfolgen sollte.
Andererseits beantragte sie einen Mechanismus zur Beschwerdenbearbeitung und eine
Rechtsberatung, um die Rechtsmittel der Asylsuchenden zu stärken. Zudem sprach sie
sich einstimmig für einen Antrag aus, demgemäss das Schweizer Kontingent für Frontex
nicht zulasten des nationalen Grenzschutzes gehen dürfe. Schliesslich beantragte die
SiK-SR, dass Frontex-Einsätze einem Genehmigungsverfahren unterliegen sollen. Dieser
angepassten Version der Vorlage stimmte die Kommission mit 8 zu 2 Stimmen bei 1
Enthaltung zu, während eine Minderheit nicht auf die Vorlage eintreten wollte, weil die
humanitären Ausgleichsmassnahmen in ihren Augen nicht ausreichend waren.
Die Ratsdebatte entwickelte sich trotz der relativ eindeutigen Position der Kommission
zu einer umstrittenen Angelegenheit. Daniel Jositsch (sp, ZH) kritisierte, dass die EU
über keine gesamtheitliche Migrationspolitik verfüge und das Dublin-System nur den
Umgang mit Flüchtlingen an den Aussengrenzen regle. Dadurch entstünden in gewissen
Staaten eine Extrembelastung und illegale Sekundärmigration, beides für Jositsch
Grund genug, um diese neuen Massnahmen «nicht einfach so durchzuwinken» und
stattdessen, wie von der Kommission vorgeschlagen, mit flankierenden Massnahmen zu
ergänzen. Als «eine falsche Politik» bezeichnete Thomas Minder (parteilos, SH)
hingegen die von der Kommission gemachten Resettlement-Anträge, weil man damit
das Schengen- mit dem Dublin-System und damit Sicherheits- mit Flüchtlingspolitik
vermische. Auch Finanzminister Maurer schloss sich dieser Argumentation an und
betonte, dass Schengen für Grenzsicherheit stehe und nicht primär ein Projekt der
Asypolitik sei. Daher lehnte er im Namen des Bundesrats die von der SiK-SR
vorgeschlagenen Ausweitungen des Resettlement-Verfahrens ab, nicht zuletzt weil man
in dieser Sache die Kantone einbeziehen müsse, bevor man absolut verbindliche
Beschlüsse mache. Zu wenig weit ging der Kommissionsvorschlag Ständerat Zopfi (gp,
GL), der im Rat einen Nichteintretensantrag einreichte, da die Anzahl der
Resettlement-Flüchtlinge in seinen Augen auf 4'000 hätte erhöht werden müssen. Er
begrüsste zwar den Ausbau des Grundrechtsschutzes, kritisierte aber die Methoden des
europäischen Grenzschutzes und argumentierte, dass man Sicherheit und Migration in
dieser Frage nicht trennen könne. Thierry Burkart (fdp, AG) erinnerte in diesem Kontext
daran, dass eine Nichtübernahme der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes
im Extremfall die Beendigung der Schengen-Zusammenarbeit nach sich ziehen könnte.
Der Ständerat beschloss mit 33 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung), auf die Vorlage
einzutreten, lehnte kurz darauf aber die von der Kommission geforderte Erhöhung der
Anzahl der Resettlement-Flüchtlinge auf 2'800 mit 22 zu 21 Stimmen knapp ab. Der Rat
folgte jedoch teilweise seiner Kommission, indem er sich entschied, dass Schweizer
Frontex-Einsätze nicht vom Kontingent der Schweizer Grenzschützerinnen und
Grenzschützer abgezogen werden dürfen und dass derartige Einsätze einem
Genehmigungsverfahren unterstellt werden müssen. In der Gesamtabstimmung nahm
die kleine Kammer den Frontex-Entwurf mit 30 zu 14 Stimmen schliesslich deutlich an,
wobei die Nein-Stimmen vornehmlich von Mitgliedern der Grünen und der SP
stammten. Die Änderungen im Asylrecht, welche die Rechtsmittel der Asylsuchenden
und die Unterstützung bei Beschwerdeverfahren stärken, wurden vom Ständerat
einstimmig angenommen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2021
AMANDO AMMANN

01.01.65 - 01.01.22 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ende Oktober 2021 gaben die Operation Libero und die Grünen bekannt, gemeinsam
eine Volksinitiative zur Europapolitik lancieren zu wollen. Die Initiative solle dem
Bundesrat vorgeben, wie die bilateralen Beziehungen der Schweiz mit der EU zu
gestalten seien, liess die Operation Libero in ihrer Medienmitteilung verlauten. Grüne
und Operation Libero hofften zu diesem Zeitpunkt, ihre Allianz noch erweitern zu
können. Gegenüber der Sonntagszeitung äusserten Vertreterinnen und Vertreter der
GLP, der SP und der Europäischen Bewegung zu Beginn ein gewisses Interesse, während
die Präsidenten der Mitte und der FDP.Liberalen das Vorhaben bereits zu diesem
Zeitpunkt klar ablehnten. FDP-Präsident Thierry Burkart (fdp, AG) bezeichnete dieses in
der NZZ als «Operation Eigengoal», mit dem die Verhandlungsposition des Bundesrats
geschwächt würde. Seine Partei setze sich zwar für den Erhalt der bilateralen
Beziehungen ein, doch der Bundesrat müsse die Beziehungen zur EU ganzheitlich
betrachten und die Verhandlungsmasse vergrössern, indem man beispielsweise weitere
Abkommen verhandle. 

Die Sonntagszeitung zitierte in ihrer Berichterstattung zur Initiativankündigung aus
einem ihr vorliegenden Entwurf des Initiativtexts. Demnach sollte der Bundesrat dazu
verpflichtet werden, für «eine gesicherte Beteiligung am Binnenmarkt und in weiteren
Politikbereichen der EU» zu sorgen und zu diesem Zweck innert dreier Jahre nach
Annahme der Initiative ein Projekt für ein Kooperationsabkommen mit der EU
auszuhandeln, das die bestehenden bilateralen Verträge sichert und neue Abkommen
ermöglicht. In welcher Form der Bundesrat diesen Auftrag erfüllt, wollten die
Initiantinnen und Initianten der Regierung überlassen; denkbar seien etwa eine Art
«Bilaterale III», ein neuer Anlauf für ein institutionelles Rahmenabkommen, ein
neuartiges Kooperationsabkommen oder ein EU-Beitritt. Operation Libero begründete
die Dringlichkeit des Anliegens mit den gravierenden Auswirkungen des gescheiterten
Rahmenabkommens. Die eingeschränkte Beteiligung von Schweizer Universitäten an
EU-Forschungsprojekten wie auch die drohende Energieknappheit seien Folgen der
abgebrochenen Verhandlungen und würden den Wohlstand und die Lebensqualität der
Schweizer Bevölkerung bedrohen, zitierte «LeTemps» die Bewegung. Man wolle der
Zivilgesellschaft dazu verhelfen, an der politischen Debatte teilzunehmen und Einfluss
auf das Rahmenabkommen ausüben zu können. 

Im Frühjahr 2022 berichteten die Sonntagszeitung und die Aargauer Zeitung, dass die
angekündigte Initiative stark ins Stocken geraten sei und die Präsentation des
Initiativtexts verschoben werde. Mehrere anfangs noch interessierte Partner, darunter
die GLP, die Europäische Bewegung und die SP, hätten sich unterdessen von der
Initiative distanziert und zahlreiche Wirtschaftsverbände hätten dem Anliegen bereits
bei dessen Ankündigung eine Abfuhr erteilt. Sanija Ameti, Co-Präsidentin der Operation
Libero – gestand ein, dass man sich nach einem halben Jahr eine breite pro-
europäische Allianz erhofft habe. Den möglichen Initiativ-Partnern warf sie vor, kein
Interesse an einer langfristigen Europa-Strategie zu haben und sich vor den
eidgenössischen Wahlen nicht mit konkreten Lösungsvorschlägen exponieren zu wollen.
SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (sp, AG) setzte sich gegen diesen Vorwurf zur Wehr.
Das Initiativanliegen – einen neuen Anlauf für die Beziehungen zur EU zu lancieren – sei
bereits erfüllt, denn seit Herbst 2021 habe sich diesbezüglich viel getan. Tatsächlich
reiste Aussenminister Ignazio Cassis im November 2021 für einen Arbeitsbesuch nach
Brüssel und im Januar 2022 präsentierte der Gesamtbundesrat die neue Stossrichtung
für das Verhandlungspaket mit der EU. In der Frühjahrssession 2022 hatte der
Nationalrat zudem einer parlamentarischen Initiative der APK-NR (Pa. Iv. 21.480) Folge
gegeben, mithilfe derer ein Bundesgesetz für die Weiterführung und Erleichterung der
Beziehungen mit der EU eingeführt werden soll. Und selbst ein Postulat, welches die
Prüfung eines EWR-Beitritts verlangte (Po. 21.3678), wurde von Bundesrat und
Nationalrat durchgewinkt. Diese positiven Signale hätten dafür gesorgt, dass das
Parlament die weitere Arbeit des Bundesrats abwarten wolle. GLP-Präsident Jürg
Grossen (glp, BE) merkte denn auch an, dass «das Instrument der Initiative und das
Timing» nicht stimmten. Sanija Ameti wollte die Initiative indes noch nicht beerdigen,
sondern deren Beratung weiterführen. Sofern der Ständerat die vom Nationalrat
angenommene parlamentarische Initiative (Pa. Iv. 21.480) ebenfalls annehme, könne
man jedoch darüber nachdenken, ob es die Volksinitiative noch brauche. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.10.2021
AMANDO AMMANN
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Aussenwirtschaftspolitik

In der Sommersession 2021 befasste sich der Ständerat mit der Motion Seiler Graf (sp,
ZH), welche den Stopp aller Kriegsmaterialexporte an die Jemen-Kriegsallianz
forderte. Thierry Burkart (fdp, AG) – Sprecher der SiK-SR – beantragte im Namen der
Kommission die Ablehnung der Motion. Man sei zwar besorgt über die humanitäre Krise
in Jemen und über die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien, da sich die
Intervention der Jemen-Koalition aber auf eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats
stütze, sei diese völkerrechtlich legitimiert. Zudem liefere man nur defensive
Waffensysteme an Saudi-Arabien. Auch sei das Parlament nicht für die
Rechtsanwendung zuständig, weshalb eine Annahme der vorliegenden Motion das
Prinzip der Gewaltenteilung verletzen würde, führte Burkart aus. Eine Minderheit
Jositsch (sp, ZH) setzte sich hingegen für die Annahme der Motion ein. Der
Minderheitssprecher erklärte, dass aufgrund der Situation in Saudi-Arabien und Jemen
die Natur der Waffenlieferungen, ob offensiv oder defensiv, keine Rolle spiele. Zudem
fordere die Motion zwar die Anwendung von Artikel 19 des Kriegsmaterialgesetzes,
welche eigentlich dem Bundesrat vorbehalten sei, doch die Motion ermutige den
Bundesrat ja nur, dies zu tun, und breche daher nicht mit der Gewaltenteilung. Der
anwesende Bundesrat Guy Parmelin erinnerte daran, dass der Bundesrat die
militärische Intervention in Jemen bereits 2016 bei seiner Beurteilung der saudischen
Exportanträge berücksichtigt habe und aus seiner Sicht nach wie vor keine
«aussergewöhnlichen Umstände» vorlägen, welche die Anwendung von Artikel 19
rechtfertigen würden. Parmelin forderte daher die Ablehnung der Motion, auch weil die
Schweiz im internationalen Vergleich sehr restriktiv agiere. Während sich der
Nationalrat noch über den Wunsch des Bundesrats hinweggesetzt hatte, tat dies der
Ständerat nicht. Er lehnte die Motion mit 28 zu 14 Stimmen ab. 6

MOTION
DATUM: 17.06.2021
AMANDO AMMANN

Landesverteidigung

Militäreinsätze

Le Conseil national a accepté de prolonger l'engagement de la Swisscoy dans les
Balkans jusqu'en 2023, par 105 voix contre 77 et 5 abstentions. L'augmentation du
contingent à 195 militaires dès avril 2021 a également été approuvée. Il pourra être
renforcé avec 20 personnes pour une durée de quatre mois en cas de menace accrue;
50 personnes pourront être mobilisées durant huit mois pour des taches de logistique
et de maintenance. Seuls l'UDC et les Verts ont manifesté leur opposition. L'UDC a
estimé que les soldats suisses n'ont pas à s'impliquer à l'étranger, en raison de la
neutralité de la Suisse. Les écologistes ont demandé le retrait des troupes d'ici fin 2020
et la réaffectation des fonds alloués à la mission pour des projets de nature civile. Leurs
propositions ont été balayées.
Au Conseil des Etats,  les sénatrices et sénateurs ont évincé la proposition de la
minorité Salzmann visant à limiter le contingent à 165 militaires, par 29 voix contre 9 et 1
abstention. En vote d'ensemble, le projet a été accepté par 33 voix contre 6 et 2
abstentions. Il fut réprouvé par les écologistes romandes – Lisa Mazzone (verts, GE),
Adèle Thorens Goumaz (verts,VD) et Céline Vara (verts,NE) –, ainsi que par Hansjörg
Knecht (udc, AG), Werner Salzmann (udc, BE) et Thomas Minder (sans parti, SH). 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2020
DIANE PORCELLANA

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit
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Finanzmarkt

Le Conseil fédéral a répété sa volonté de positionner la Suisse comme centre mondial
de la finance durable. Dans cette optique, Ueli Maurer (DFF) a présenté 13 pistes. Il a
cité par exemple une amélioration de la transparence pour lutter contre
l'écoblanchiment d'argent, une meilleure évaluation du prix des risques ou encore une
collaboration internationale. Par contre, aucune mesure contraignante n'a été
présentée. D'un côté, l'Association suisse des banquiers (ASB) a salué le non-
interventionisme étatique au profit d'une allocation optimale du capital financier. D'un
autre côté, les milieux écologiques, et notamment les Verts, ont pointé du doigt la
naïveté du Conseil fédéral. Adèle Thorens (verts, VD) a indiqué que sans objectifs
contraignants, une simple responsabilisation des acteurs ne serait pas suffisante pour
respecter l'Accord de Paris. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.06.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Agrarpolitik

L'agriculture contractuelle de proximité (ACP) ne recevra pas d'aides ciblées comme
proposé par la motion Sommaruga (ps, GE). Contrairement à sa chambre sœur, le
Conseil des Etats a décidé par 25 voix contre 14 (1 abstention) de ne pas soutenir ce
texte, suivant ainsi l'avis de la majorité de la CER-CE qui estime que suffisamment
d'instruments existent aujourd'hui déjà. De plus, d'après la commission, il serait
néfaste de favoriser un système plutôt que d'autres, tout autant bénéfiques pour la
durabilité et la mise en valeur des produits. La minorité, défendue tant par Adèle
Thorens Goumaz (verts, VD) que par le motionnaire lui-même (un texte qu'il avait
déposé lorsqu'il siégeait au Conseil national), n'a eu aucune chance, malgré une
argumentation axée sur les bienfaits de l'ACP, que ce soit au niveau de la santé des
consommateurs, du soutien de la production locale ou de l'impact bénéfique sur le
climat et l'environnement. 9

MOTION
DATUM: 15.12.2021
KAREL ZIEHLI

Jagd

Le Conseil des Etats a accepté, sans vote, une motion déposée par la CEATE-CE qui vise
une régulation rapide des populations de loup. Ce texte est identique à une motion
déposée par la commission sœur. Il demande au Conseil fédéral d'agir dans le cadre de
l'actuelle loi sur la chasse (LChP) et de faire usage de toute la marge de manœuvre à sa
disposition pour permettre un abattage facilité du prédateur, renforcer les mesures de
protection des troupeaux et faire en sorte que le loup ne devienne pas une menace
pour les êtres humains. Bien que ne s'y opposant pas, Adèle Thorens Goumaz (verts, VD)
s'est montrée critique face à un texte qui demande des tirs facilités des loups, alors
que le corps électoral s'est récemment exprimé là-contre. Pour l'élue verte, les
mesures de protection des troupeaux doivent être renforcées, ce qui explique sa non-
opposition au texte. Les centristes Beat Rieder (VS) et Daniel Fässler (AI), provenant
tous deux de cantons montagnards, ont plaidé pour une action rapide afin de résoudre,
temporairement du moins, un problème exponentiel. Par la voix de Simonetta
Sommaruga, le Conseil fédéral a dit soutenir le texte, tout en rappelant que les
possibilités d'action étaient limitées. 10

MOTION
DATUM: 15.01.2021
KAREL ZIEHLI

Landwirt (Beruf)

C'est par 34 voix contre 2 et une abstention que le Conseil des Etats s'est prononcé en
faveur d'une meilleure indemnisation du ou de la partenaire d'exploitation en cas de
divorce, alors que le Conseil fédéral s'y opposait. Guy Parmelin a justifié cette position
en décrivant une proposition qui va trop loin et ne laisserait plus la liberté aux familles
agricoles de choisir. Celles-ci seraient contraintes, soit de verser un salaire aux deux
partenaires, soit de reverser une partie du revenu agricole ou, finalement, d'accorder
au ou à la partenaire «le droit de recevoir une indemnité équitable en cas de divorce»,
comme expliqué par la rapporteuse de la CER-CE, Adèle Thorens Goumaz (verts, VD).
Bien que la commission se soit interrogée sur l'applicabilité de ce texte, elle a estimé
qu'il s'intégrait bien avec les autres propositions discutées simultanément, et
particulièrement avec la motion 21.3374. Les motions 20.4574 et 19.3446 ayant trait à la
situation des femmes dans l'agriculture ont également été débattues. 11
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C'est à l'unanimité et avec le soutien du Conseil fédéral que le Conseil des Etats a
accepté la motion de Montmollin (plr, GE) visant à améliorer la couverture sociale du
ou de la partenaire qui travaille sur les exploitations agricoles. Comme précisé par la
rapporteuse de la CER-CE, Adèle Thorens Goumaz (verts, VD), cette question touche
principalement des paysannes, trop peu assurées, alors que plus de 43'000 femmes
travaillent sur des exploitations familiales. Le but serait de mieux les protéger en cas
d'accident, de maladie et d'invalidité, ce qu'il serait possible d'atteindre avec une
modification de l'article 70a de la LAgr, selon la motionnaire. 
Le Conseil fédéral s'est dit prêt à mettre rapidement en œuvre cette mesure, qui
devrait être relativement contraignante, le versement des paiements directs devant
être à l'avenir couplé à une protection sociale suffisante du ou de la conjointe qui
travaille sur le domaine. Lors d'un même débat, la motion Gapany (plr, FR), au contenu
identique, a été retirée pour des raisons d'efficacité, tandis que la motion 19.3445 sur
l'amélioration de la situation des conjoint.e.s en cas de divorce a été acceptée et la
motion 19.3446 du PBD sur l'allocation maternité a été rejetée. 12
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Landwirtschaft und Umweltschutz

Le Conseil des Etats a classé l'initiative parlementaire genevoise visant une sortie
programmée du glyphosate en Suisse. Elle a simultanément été traitée avec l'initiative
parlementaire jurassienne à la teneur similaire. Après une présentation par Peter
Hegglin (pdc, ZG) des arguments ayant amené une majorité de la commission à rejeter
ces deux propositions, Adèle Thorens (verts, VD) a souhaité expliquer les raisons de son
soutien. La verte a, en effet, rappelé que son canton avait pris la décision d'interdire
l'utilisation de ce produit chimique pour tous les domaines lui appartenant d'ici à 2022,
suite à la publication d'études scientifiques classant ce produit comme cancérigène
probable pour l'humain. Bien que consciente que la chambre haute n'accepterait pas
ces textes, la sénatrice vaudoise a rappelé que le rapport demandé à la suite de
l'acceptation de son postulat relatif à un plan de sortie du glyphosate devrait sortir en
automne de cette même année; un rapport pouvant servir de base pour le futur. 13
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Le Conseil des Etats a débattu parallèlement de l'initiative pour une eau potable propre
et de l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Il propose de rejeter
tant l'une que l'autre initiative, suivant ainsi l'avis de la CER-CE, du Conseil fédéral ainsi
que du Conseil national, comme préalablement rappelé par le rapporteur de
commission, Christian Levrat (ps, FR). Ce dernier est brièvement revenu sur les raisons
pour lesquelles une majorité de la commission de l'économie et des redevances estime
qu'il faut rejeter l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Une
interdiction totale d'ici à dix ans aurait des conséquences défavorables pour
l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et la sécurité alimentaire de la Suisse. Une
interdiction d'importation des denrées alimentaires produites à l'aide de ces
substances ne serait, de plus, pas compatible avec les accords commerciaux signés
avec l'UE, et dans le cadre de l'OMC et du GATT. Cet avis a été partagé par une large
majorité de la CER-CE (8 voix contre 2 et 1 abstention).
A cette position de refus de la commission, deux sénatrices écologistes, Céline Vara
(verts, NE) et Adèle Thorens (verts, VD) ont chacune délivré un plaidoyer pour une
agriculture en accord avec la nature. Adèle Thorens a proposé de soutenir un texte qui
entre en rupture avec l'actuel système de gestion des pesticides; un système en échec,
selon ses propos. Pour elle, tant l'homologation des produits – dont on se rend compte
après coup qu'ils sont hautement problématiques – que le non-respect des normes
établies ou encore la difficulté de retirer du marché certaines substances
problématiques et celle d'assainir les eaux polluées par ces produits sont autant de
preuves d'un système qui ne fonctionne pas. Elle a donc plaidé pour un changement de
paradigme, parlant d'une transition de l'agrochimie à l'agroécologie. La sénatrice
vaudoise y voit une nécessité pour répondre à l'urgence de l'effondrement de la
biodiversité qui est à comparer au réchauffement climatique. En écho à son
intervention, Céline Vara a dépeint le tableau clinique de la biodiversité en Suisse,
rappelant notamment la baisse de 60 pour cent des effectifs d'oiseaux insectivores
dans les milieux agricoles depuis 1990. Pour elle, l'initiative élaborée par la CER-CE
n'est qu'un pas de fourmi, alors que l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de
synthèse propose une solution cohérente et nécessaire afin de protéger le vivant pour
les générations futures.
En réponse à ces interventions, Olivier Français (plr, VD) et Peter Hegglin (pdc, ZG) ont
souhaité apporter une analyse plus nuancée, reconnaissant la nécessité d'agir, tout en
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rappelant que tout n'était pas aussi simple. L'élu zougois a notamment pris l'exemple
de la désinfection des outils utilisé pour la production du lait. Celle-ci s'effectue avec
des produits synthétiques afin de garantir une hygiène irréprochable. En cas
d'interdiction de l'utilisation de ce genre de produits dans le futur, il sera alors
compliqué, selon cet ancien producteur bio, d'assurer une bonne qualité du lait. Le
ministre en charge de l'agriculture, Guy Parmelin, a finalement insisté sur les efforts
entrepris par les agricultrices et agriculteurs afin de réduire l'utilisation des produits
phytosanitaires. Il a également rappelé les mesures entreprises par la Confédération
afin de renforcer la recherche de solutions alternatives, citant la restructuration
d'Agroscope, le financement du Fibl ainsi que les synergies créées avec l'EPFZ.
28 sénatrices et sénateurs se sont rallié.e.s à la position de la majorité de la
commission, du Conseil national et du Conseil fédéral, tandis que 9 élu.e.s ont soutenu
le texte d'initiative (4 abstentions).

Lors du vote final, les deux chambres ont renouvelé leur opposition au texte – par 31
contre 9 et 4 abstentions à la chambre haute et par 111 voix contre 78 et 7 abstentions à
la chambre du peuple. Il est intéressant de noter que l'initiative a récolté une vingtaine
de voix de plus en sa faveur au Conseil national entre le premier vote d'ensemble et le
vote final, le premier vote ayant eu lieu avant le renouvellement du Parlement en 2019. 14

Agrarprodukte

Une majorité confortable (25 voix contre 14 et 4 abstentions) des sénateurs et
sénatrices du Conseil des Etats a rejeté la motion Maret (centre, VS) préalablement
analysée par la CER-CE. La sénatrice valaisanne aurait voulu obliger les importateurs de
vin à proposer également des vins suisses, afin de soutenir une branche qui est soumise
à la pression de la concurrence internationale. La commission s'y était opposée,
arguant d'une renégociation probable des accords conclus à l'OMC et d'une entrave à la
liberté économique, sans pour autant avoir la garantie que les vins suisses soient mieux
vendus à l'avenir. D'autres outils, tels que la promotion des vins indigènes, sont
préférés par une majorité des membres de la commission, suivie par les sénatrices et
sénateurs. Une minorité de la CER-CE, représentée par Adèle Thorens Goumaz (verts,
VD)  et soutenue par la motionnaire, a essayé de défendre la proposition de la sénatrice
valaisanne qui permettrait de porter secours à une branche qui a subi de plein fouet la
crise du Covid-19 (fermeture des restaurants, annulation des festivals et autres
événements). Estimant que les mesures à prendre n'enfreindraient en rien la liberté
économique ou les accords passés à l'internationale, les élues verte et du centre
n'auront toutefois pas réussi à convaincre un nombre suffisant de leurs collègues. 15
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Le sort de la motion Glauser-Zufferey (udc, VD) visant une meilleure transparence des
prix des produits alimentaires a été scellé par le président du Conseil des Etats,
Thomas Hefti (plr, GL), alors que les sénatrices et sénateurs n'ont pas réussi à se
départager (22 voix contre 22). La majorité de la commission de l'économie et des
redevances (CER-CE), défendue par Adèle Thorens Goumaz (verts, VD), s'est montrée
en faveur de la motion, la sénatrice verte argumentant qu'un tel texte permettrait de
restaurer une certaine confiance auprès des consommateurs et consommatrices et
qu'il ne s'agirait finalement que d'appliquer la législation en vigueur qui prévoit des
relevés statistiques sur les marges aux différents échelons; statistiques qui n'existent
que pour les prix à la production et à la vente. D'après la majorité de la CER-CE,
d'autres pays voisins ont instauré une transparence accrue, il s'agirait de prendre la
même voie. Défendant la minorité, Ruedi Noser (plr, ZH) s'est dit inquiet de la création
d'une tâche «mammouth», le travail administratif qui résulterait de l'acceptation de ce
texte étant gigantesque. L'élu zurichois a, de plus, dit redouté qu'une telle
transparence mette à mal les mécanismes qui font l'économie de marché. Pour le
Conseil fédéral, le ministre de l'économie Guy Parmelin a précisé que la Confédération
mettait déjà à la disposition du public un certain nombre de statistiques sur les prix des
produits agricoles, mais qu'il n'était que peu pertinent, pour nombre de produits, de
faire une transparence complète, la problématique étant plus complexe que ce qu'il n'y
parait.
Thomas Hefti prendra, finalement, le parti de la minorité et du Conseil fédéral, mettant
donc un terme à cette motion. 16
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Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Bereits am folgenden Tag setzte sich der Ständerat mit dem Nachtrag I zum
Voranschlag 2020 und den dazugehörigen Nachmeldungen auseinander und auch in
der kleinen Kammer ging die Verwendung der Superlative weiter. Dabei hatte der
Ständerat über zwei neue Anträge seiner Finanzkommission zu entscheiden: Die FK-SR
schlug einen Kredit über CHF 67 Mio. zur Unterstützung des Tourismus sowie einen
Kredit über CHF 50 Mio. zur Übernahme eines Anteils an bestimmten Geschäftsmieten
vor, obwohl die entsprechende Gesetzesgrundlage für die Unterstützung im Tourismus
wie auch bei den Geschäftsmieten noch geschaffen werden musste. Der Kredit für den
Tourismus beruhe auf zwei unterschiedlichen Anträgen, erklärte Kommissionspräsident
Hegglin (cvp, ZG). CHF 27 Mio. seien als Ersatz für die wegfallenden Tourismusabgaben
vorgesehen, mit CHF 40 Mio. solle in den nächsten drei Jahren eine Werbekampagne
für den Schweizer Tourismus geführt werden. Damit wolle man die ausländischen
Touristen von Ferien in der Schweiz überzeugen, ergänzte Christian Levrat (sp, FR).
Bundesrat Maurer kritisierte, dass das Geld gemäss diesem Vorschlag nicht in der
Schweiz bleibe, sondern «irgendwelchen Werbebüros und Plakat- und Werbeagenturen
irgendwo in China» zugutekomme. Er bat deshalb den Rat darum, ein entsprechendes
Unterstützungsprojekt des Bundesrates für den Tourismus abzuwarten, das dann
tatsächlich den Schweizer Unternehmen im Tourismusbereich zugute käme. Hans Wicki
(fdp, SR) wehrte sich gegen diese Darstellung des Finanzministers und wies als Mitglied
eines Steering Committee von Tourismus Schweiz daraufhin, dass die Werbekampagne
für das Jahr 2021 bereits in diesem Sommer geplant und Zahlungsverpflichtungen
eingegangen werden müssten. Damit wolle man auch nicht in China, sondern in der
Schweiz Werbung machen. Nicht nur der Bundesrat, auch eine Minderheit Knecht (svp,
AG) lehnte den entsprechenden Antrag der Kommissionsmehrheit mit Verweis auf die
bereits existierenden Fördergelder für den Schweizer Tourismus ab. Dennoch sprach
sich der Ständerat mit 33 zu 5 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) für den Mehrheitsantrag
aus. 
Bei den Geschäftsmieten beantragte die Kommission CHF 50 Mio. Diese Zahl komme
zustande, indem man von 15'000 betroffenen Mietverhältnissen, einer
durchschnittlichen relevanten Miete von CHF 7'800 und einer durchschnittlichen
Einschränkung von 1.5 Monaten ausgehe, erklärte Hegglin für die Kommission. Diese
Schätzungen wiederum beruhten auf dem ursprünglichen Vorschlag der WAK-SR,
wonach Geschäftsmieten bis zu CHF 5'000 pro Monat erlassen und Geschäftsmieten ab
CHF 5'000 von Mietenden, Vermietenden und Bund zu je einem Drittel übernommen
werden sollten. Auch dagegen wehrte sich eine Minderheit Knecht, deren Sprecher
betonte, dass durch eine entsprechende Regelung Rechtssicherheit und
Rechtsgleichheit nicht mehr gewährleistet seien, die Regelung zu
Wettbewerbsverzerrungen führen würde und erhebliches Missbrauchspotenzial
bestehe. Christian Levrat kritisierte die Minderheit hingegen dafür, dass sie die
Entscheidung des Vorabends angreife, aber im Rahmen der Nachtragsdiskussion keine
finanzpolitischen Begründungen dafür liefere. «Wir machen uns lächerlich, wenn wir an
einem Montagabend um 22 Uhr eine Regelung verabschieden und am Dienstagmorgen
um 11 Uhr die Finanzierung dieser Regelung ablehnen», warb er für Annahme des
Mehrheitsantrags. Mit 26 zu 14 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach sich der Rat für den
Kredit zu den Geschäftsmieten aus. Ob dieser überhaupt fällig werden würde, war
jedoch unklar: Die WAK-NR hatte die entsprechende Motion zur Grundlage der
Übernahme der Geschäftsmieten in der Zwischenzeit verworfen und sich für einen
eigenen Vorschlag stark gemacht. 
Eine weitere Differenz zum Erstrat schlug die FK-SR beim Kredit für die Institutionen
zur Kinderbetreuung vor: Statt der vom Nationalrat vorgesehenen CHF 100 Mio. sollten
nur CHF 65 Mio. für die Kinderbetreuung gesprochen werden. Diese Differenz stamme
daher, dass der Bund ursprünglich 50 Prozent der entgangenen Elternbeiträge
übernehmen sollte, nun seien es aber mindestens ein Drittel, erklärt Eva Herzog (sp,
BS). Da der Bund mit der Kultur und dem Sport zwei Bereiche unterstütze, die ebenfalls
Sache der Kantone seien, ziehe das Föderalismusargument diesbezüglich nicht, nahm
sie die Kritik an der Finanzhilfe für die Kinderbetreuung vorweg. Dem widersprach in
der Folge der Finanzminister, der auf das Sportförderungsgesetz und das
Kulturförderungsgesetz als Grundlage für die entsprechenden Unterstützungskredite
hinwies. Er bat folglich um Zustimmung zur Minderheit Salzmann (svp, BE), die auf
diesen Betrag verzichten wollte. Mit 25 zu 15 Stimmen (bei 1 Enthaltung) beharrte der
Rat jedoch auf der Unterstützung für die Kinderbetreuung und stimmte dem Vorschlag
der FK-SR zu.
Kaum Neuerungen gab es bei den übrigen Kreditposten. Eine weitere Minderheit
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Knecht beantragte, unter Anführung derselben Argumentation wie tags zuvor die
Minderheit Guggisberg (svp, BE) in der grossen Kammer, die Soforthilfe für
Kulturschaffende zu streichen und die Ausfallentschädigungen im Kulturbereich zu
reduzieren. Beide Anträge lehnte der Rat ab. Dabei wurde auf eine Auszählung der
Stimmen verzichtet: Wie Ständeratspräsident Stöckli (sp, BE) zuvor angekündigt hatte,
beschränkten sich die Stimmenzählenden aufgrund des klaren Resultats auf das
Feststellen eines offensichtlichen Mehrs. 
Schliesslich bestätigte der Ständerat auch die Kredite für die Luftverkehrsunternehmen
(CHF 1.275 Mrd.) und die flugnahen Betriebe (CHF 600 Mio. Verpflichtungskredit und
CHF 600 Mio. Nachtragskredit), Ersteres entgegen einer Minderheit Thorens Goumaz
(gp, VD), die aus ökologischen Gründen auf den Luftverkehrskredit verzichten wollte:
Man dürfe nun im Flugverkehrsbereich nicht zur alten Normalität zurückkehren,
sondern müsse die Fluggesellschaften zum Handeln verpflichten, bevor man die
entsprechenden Kredite gewähre. Es seien schliesslich nicht diese zwei
Fluggesellschaften systemrelevant, sondern «c'est le climat qui est d'importance
systémique». Mit 30 zu 5 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) sprach sich der Rat jedoch
deutlich für die zwei Kredite aus. Hingegen nahm der Ständerat bei den
Rahmenbedingungen der Kreditverwendung eine Änderung vor, indem er sich sowohl
bei den Luftverkehrsunternehmen als auch bei den flugnahen Betrieben gegen die
Verpflichtung zur Berücksichtigung der Klimaziele des Bundesrates und zur
Rückerstattung der durch Reisebüros bezahlten Flüge aussprach, diesen stattdessen
jedoch die Suche nach sozialverträglichen Lösungen mit den Sozialpartnern im Falle
eines Personalabbaus vorschreiben wollte. 17

Zu Beginn der Wintersession 2021 setzte sich der Ständerat mit dem Voranschlag der
Eidgenossenschaft 2022 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2023-2025
auseinander. Insgesamt lagen der kleinen Kammer neun Minderheitsanträge vor, welche
sie jedoch allesamt ablehnte: Durchgehend folgte der Ständerat seiner
Kommissionsmehrheit. Diese hatte ihrerseits zahlreiche Abweichungen vom
bundesrätlichen Voranschlag vorgeschlagen, wobei sich die Kommissionsmehrheit
grösstenteils grosszügiger zeigte als die Regierung. 

Die grössten Diskussionen löste dabei der Vorschlag der Kommissionsmehrheit aus, die
Einlage in den BIF für das Jahr 2022 sowie für die Finanzplanjahre um CHF 233 Mio. zu
erhöhen und dem BIF damit den gesamten Bundesanteil am Nettoertrag der LSVA
zukommen zu lassen – wie es bereits in den Jahren 2020 und 2021 geschehen war.
Kommissionssprecher Hegglin (mitte, ZG) begründete diesen Antrag damit, dass die
«Liquidität und Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur [auf diese Weise]
sichergestellt» und der Spielraum des Fonds erhöht werden könne. Dies sei gemäss
Olivier Français (fdp, VD) nötig, weil der BIF bisher zu wenig stark gespeist worden sei
und es zudem Corona-bedingt zu einem Einnahmerückgang gekommen sei.
Minderheitensprecher Hansjörg Knecht (svp, AG) und Finanzminister Maurer machten
jedoch weder im Voranschlags- noch in den Finanzplanjahren einen entsprechenden
Handlungsbedarf aus. Bevor der BIF-Kredit erhöht werde, brauche es eine
Gesamtauslegeordnung über Bedürfnisse und Finanzierungsquellen, forderte der
Finanzminister und empfahl, auf die Aufstockung zu verzichten. Der Ständerat folgte
jedoch mit 27 zu 16 Stimmen der Kommissionsmehrheit. 
Damit das Bundesbudget durch diese Erhöhung nicht aus den Fugen gerät – durch
diese Aufstockung würde die Schuldenbremse voraussichtlich nicht mehr eingehalten
werden können –, beantragte die Kommissionsmehrheit überdies, verschiedene Kredite
beim Bundesamt für Verkehr zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Höhe
von CHF 215 Mio. ausserordentlich zu verbuchen. Dies sei insofern gerechtfertigt, als
andere Corona-bedingten Kosten ebenfalls auf dem Amortisationskonto verbucht
würden, argumentierte der Kommissionssprecher. Gegen den Willen des Bundesrates
und der Minderheit Knecht sprach sich der Ständerat für diese Massnahme aus. 

Zu grösseren Diskussionen Anlass gab auch der Antrag der Kommissionsmehrheit, CHF
100'000 vom Konto der DEZA dem Bundesamt für Raumentwicklung zu übertragen und
diese mittels der Planungsgrössen dem Förderprogramm zur Erreichung von
nachhaltigen Entwicklungszielen «Swiss Triple Impact» zuzuschreiben. Eine Minderheit
II Thorens Goumaz (gp, VD) wollte gar noch einen Schritt weitergehen und das Budget
des ARE um CHF 800'000 erhöhen. Die Schweiz habe sich zur Erreichung der
«Sustainable Development Goals» der UNO verpflichtet und müsse jetzt folglich auch
die Projekte zum Erreichen dieser Ziele unterstützen, begründete die
Minderheitensprecherin ihren Antrag. So habe der Bundesrat zwar die Strategie
Nachhaltige Entwicklung 2030 geschaffen, dieser aber nicht die nötigen Mittel
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zukommen lassen. Eine weitere Minderheit I Knecht wollte auf beide Erhöhungen
verzichten, da das ARE bereits über die nötigen Mittel verfüge, um entsprechende
Projekte umzusetzen. Finanzminister Maurer verwies auf «Dutzende von
Budgetpositionen, die sich mit dem Klimaschutz, mit dem Netto-null-Ziel 2050 und mit
dem Zwischenziel 2030 beschäftigen». Der Bundesrat nehme somit die Klimapolitik
und den Klimawandel «sehr ernst». Wichtig sei aber, dass Projekte umgesetzt, nicht
dass Kredite zur Schaffung zusätzlicher Projekte gesprochen würden. Der Ständerat
entschied sich für den Vorschlag der Kommissionsmehrheit anstelle der Minderheit II
(31 zu 14 Stimmen) oder der Minderheit I (23 zu 21 Stimmen). 
Wie Bundesrat Maurer angetönt hatte, hingen verschiedene weitere Kredite 2022 mit
dem Klimawandel zusammen. So wollte die Kommissionsmehrheit etwa auch das
Globalbudget des Bundesamtes für Energie um CHF 1.45 Mio. sowie den Kredit für das
Programm Energie Schweiz um CHF 4.15 Mio. erhöhen. Trotz Ablehnung des CO2-
Gesetzes sei die gesetzliche Grundlage vorhanden, um «Hausbesitzer bei der
Umstellung ihrer Heizungsanlagen» und KMU bezüglich thermischer und elektrischer
Effizienz und Innovation zu beraten, betonte Kommissionssprecher Hegglin.
Minderheitensprecher Knecht, der auf die Erhöhung der entsprechenden Kredite
verzichten wollte, wehrte sich jedoch dagegen, nach der Ablehnung an der Urne
«einfach neue Aufgaben durch die Hintertür» zu beschliessen – zuerst brauche es
dafür eine neue Vorlage. Der Finanzminister verwies ergänzend auf die Zuständigkeit
der Gemeinden und Kantone bei der Beratung und Unterstützung der KMU. Mit 23 zu 21
Stimmen folgte der Ständerat dennoch knapp seiner Kommissionsmehrheit und hiess
die Erhöhung gut.
Als weitere klimabedingte Massnahme beabsichtigte die Kommissionsmehrheit, das
Globalbudget des Bundesamtes für Meteorologie um CHF 1.24 Mio. zu erhöhen, um die
Projekte zur nationalen (Owarna) und grenzüberschreitenden Wetterwarnung
(Destination Earth) zu verbessern – der Einsatz der Krediterhöhung für die
entsprechenden Projekte wurde in den Planungsgrössen festgehalten. Dies sei aufgrund
der sich häufenden Wetterphänomene nötig. Mit 25 zu 11 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
sprach sich der Ständerat erneut gegen den Willen des Finanzministers für die
Änderung aus. 

Auch in weiteren Bereichen nahm der Ständerat auf Antrag seiner Finanzkommission
Aufstockungen vor, etwa bei den Sportverbänden, bei denen für CHF 660'000 eine
unabhängige nationale Anlauf- und Meldestelle für Misshandlungen im Schweizer Sport
geschaffen werden soll, oder in der Landwirtschaft. Dort sollen die Zulagen für die
Milchwirtschaft um CHF 8 Mio. und die Beihilfen für Pflanzenbau um 7 Mio. aufgestockt
werden, um die Senkung der Verkäsungszulage zu verhindern respektive um die
Beibehaltung des höheren Einzelkulturbeitrages zu finanzieren. 

Eine Kürzung beantragte die FK-SR hingegen bei den Personalausgaben: Im
Voranschlagsjahr sowie in den Finanzplanjahren sollen beim Bundespersonal
Querschnittskürzungen in der Höhe von CHF 21 Mio. gegenüber dem bundesrätlichen
Vorschlag vorgenommen werden. Kommissionssprecher Hegglin betonte in der
Begründung des Mehrheitsantrags, dass auch mit diesen Kürzungen im Jahr 2022 noch
immer über 300 Stellen geschaffen werden könnten, die Kommissionsmehrheit jedoch
das grosse Wachstum der Personalkosten um 1.6 Prozent (inklusive Teuerung)
verhindern wolle. Dieses Wachstum könne «nicht mit zusätzlichen Aufgaben begründet
werden». Stattdessen solle der Bundesrat «in der Personalplanung entsprechend
Prioritäten» setzen. Eine Minderheit I Knecht wollte diese Kürzungen in den
Finanzplanjahren überdies auf CHF 121 Mio. (2023) bis CHF 286 Mio. (2025) erhöhen,
was der Minderheitensprecher einerseits mit den hohen Kosten der Corona-Pandemie,
andererseits mit den Folgekosten von neuen Stellen und der steigenden
Schwerfälligkeit der Verwaltung begründete. Eine Minderheit II Herzog (sp, BS)
verlangte, gänzlich auf die Kürzungen zu verzichten, und bezeichnete den
Minderheitsantrag Knecht, der 2’000-3'000 Stellen koste, als «einen
unverantwortlichen Kahlschlag beim Personal». Finanzminister Maurer stritt nicht ab,
dass eine Kürzung der Personalkosten um 3.3 Promille, wie sie die
Kommissionsmehrheit beantragte, möglich wäre. Jedoch brauche es nur schon zur
Umsetzung der durch den Ständerat beschlossenen Mehrausgaben schätzungsweise 15
Stellen – das Parlament sei somit durchaus mitverantwortlich für den Anstieg der
Stellenzahl. Für eine allfällige Umsetzung der Minderheit Knecht benötige es überdies
einen politischen Auftrag, der vorgebe, wo diese Stellen gekürzt werden sollen. Dazu
kam es (vorerst) aber nicht: Mit 26 zu 17 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und 30 zu 14
Stimmen setzte sich der Mehrheitsantrag gegen die Minderheit II sowie die Minderheit I
durch. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den Voranschlag 2022 mit 39 zu 5

01.01.65 - 01.01.22 15ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Stimmen deutlich an. Auch die Bundesbeschlüsse über die Planungsgrössen im
Voranschlag 2022, über den Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2025 für die Entnahmen
aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2022 sowie für die Entnahmen aus dem
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2022 wurden kaum
bestritten. 18

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Erdöl und Erdgas

In der Sommersession 2020 folgte der Nationalrat stillschweigend und diskussionslos
seiner einstimmigen UREK-NR und lehnte – entgegen dem früheren
Ständeratsentscheid – eine Motion Müller (fdp, LU) betreffend die Mineralöl-
Besteuerungsgrundlage von Liquefield Natural Gas (LNG) ab. Die Forderung nach einer
gerechteren Besteuerungsform von LNG sei inzwischen im Rahmen der
parlamentarischen Initiative Burkart (fdp, AG; 17.405) rückwirkend auf den 1. Juli 2019
umgesetzt worden, weshalb die Motion obsolet geworden sei, hatte die Kommission in
ihrem Bericht erklärt. 19

MOTION
DATUM: 10.06.2020
MARCO ACKERMANN

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Sowohl Ständerat als auch Nationalrat befassten sich in der Herbstsession 2021 je ein
zweites Mal mit dem Bundesgesetz über den unterirdischen Gütertransport. Danach
blieb noch eine Differenz zwischen den Räten bestehen. Diese betraf das Vorgehen bei
Enteignungen. Während die Mehrheit des Nationalrats darauf pochte, dass eine
Enteignung nur dann möglich sein solle, wenn keine Interessen des Bundes oder von
bundesnahen Unternehmungen, insbesondere den SBB, tangiert werden, war der
Ständerat mehrheitlich der Ansicht, dass ein solcher Passus im Gesetz nicht angebracht
sei. Thierry Burkart (fdp, AG) illustrierte die Haltung des Ständerates in dieser Sache mit
den folgenden Worten: «Einerseits kann eine solche Regelung natürlich dem Erfolg der
Erstellung von Cargo sous terrain (CST) sehr abträglich sein, und andererseits würde
man hier auch eine Privilegierung von einzelnen Wirtschaftssubjekten – bundesnahe
Betriebe sind auch Wirtschaftssubjekte – vornehmen [...], was meines Erachtens nicht
zulässig wäre.» Die beiden Räte werden in der Wintersession 2021 versuchen, diese
letzte Differenz auszuräumen. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Strassenverkehr

Die pandemiebedingten Schwierigkeiten der privaten Reisebusbranche standen im
Zentrum einer Motion der KVF-NR, welche in der Frühjahressession 2021 vom Ständerat
behandelt wurde. Die vom Nationalrat gutgeheissene Motion verlangte vom Bundesrat,
eine Vorlage zu erarbeiten, um Firmenschliessungen, Konkurse und Arbeitsplatzverluste
in dieser Branche zu verhindern.
Kommissionssprecher Engler (mitte, GR) erläuterte für die Mehrheit der KVF-SR, dass
die Kommission grosses Verständnis für das Anliegen habe. Das Parlament habe aber
mittlerweile – die Motion wurde bereits im Sommer 2020 eingereicht – mit den
Härtefallmassnahmen und der Covid-Gesetzgebung die Voraussetzungen geschaffen,
um die betroffenen Branchen zu unterstützen. 
Thierry Burkart (fdp, AG), seines Zeichens Zentralpräsident des ASTAG, erläuterte die
Lage aus Sicht der Carunternehmungen. Die Branche stehe quasi am Abgrund. Die
Gelder aus der Härtefallregelung kämen zu langsam und reichten nicht aus. Ausserdem
seien sie von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich ausgestaltet. Er sehe mit der
Anpassung des Covid-19-Gesetzes in der Frühlingssession 2021 jedoch Licht am
Horizont. Er sei guten Mutes, dass mit den darin enthaltenen Regulierung Abhilfe
geschaffen werde, weshalb er seinen Minderheitsantrag auf Annahme der Motion
zurückziehe. Anschliessend lehnte der Nationalrat die Motion stillschweigend ab. 21

MOTION
DATUM: 09.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Der Bundesrat solle für gleich lange Spiesse im Strassengüterverkehr sorgen, forderte
Ständerat Wicki (fdp, NW) in einer im Dezember 2020 eingereichten Motion. Bislang
müssten Lieferwagen, im Gegensatz zu Lastwagen, ihre Wegekosten und ihre externen
Kosten nur teilweise übernehmen. Wicki schlug daher vor, eine Pauschalabgabe oder
eine leistungsabhängige Abgabe (beispielsweise die LSVA) für Lieferwagen einzuführen.
Lieferwagen, die Material und/oder Ausrüstung zur Berufsausübung transportieren,
sollen jedoch von dieser Abgabe befreit werden. Zudem sollen die derzeit geltenden
Abgaben für Lastwagen nicht erhöht werden. 
Der Bundesrat zeigte sich bereit, die gesetzlichen Grundlagen zu erarbeiten, um
Lieferwagen, die für den gewerbsmässigen Gütertransport verwendet werden, in die
LSVA zu integrieren. Er werde diese Arbeiten mit der Weiterentwicklung der LSVA und
der Umsetzung der Verlagerungspolitik von der Strasse auf die Schiene koordinieren. Er
beantragte daher die Annahme der Motion. 
Der Ständerat befasste sich in der Frühjahressession 2021 mit dem Vorstoss. Thierry
Burkart (fdp, AG), in seiner Funktion als Zentralpräsident des ASTAG, betonte, wie
wichtig es sei, an der derzeitigen Ausgestaltung der LSVA für Lastwagen festzuhalten.
Eine Erhöhung der Tarife für Lastwagen oder etwa die Berücksichtigung des CO2-
Ausstosses bei der Tarifberechnung kämen für ihn nicht in Frage. Verkehrsministerin
Sommaruga beschwichtigte, dass sowohl die Umsetzung dieser Motion als auch die
Weiterentwicklung der LSVA in enger Absprache mit der Branche erfolgen würden. Die
kleine Kammer stimmte der Motion in der Folge stillschweigend zu. 22

MOTION
DATUM: 16.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die kleine Kammer beschäftigte sich in der Sommersession 2021 mit den
Arbeitsbedingungen für Berufschauffeusen und -chauffeure in Form einer Motion
Storni (sp, TI). Die Motion, die vom Nationalrat stillschweigend angenommen worden
war, sorgte im Ständerat für deutlich mehr Gesprächsstoff. Stefan Engler (mitte, GR)
erläuterte, dass Motionär Storni das Ziel verfolge, vor allem die Situation ausländischer
Chauffeure und Chauffeusen, welche in der Schweiz unterwegs sind, zu verbessern. Zu
diesem Zweck soll es allen Berufschauffeusen und -chauffeuren untersagt sein, ihre
reguläre wöchentliche Ruhezeit ausschliesslich im Fahrzeug zu verweilen. Damit würde
die Schweiz auch eine geplante Regelung der EU nachvollziehen. Aus diesen Gründen
unterstütze die KVF-SR diese Motion einstimmig. Nicht einverstanden mit dieser
Argumentation war hingegen Jakob Stark (svp, TG). Er hatte einen Einzelantrag auf
Ablehnung der Motion eingereicht, da er befürchtete, dass ausländische Chauffeusen
und Chauffeure durch diese Regelung gezwungen wären, in einer Unterkunft zu
übernachten, die sie selber berappen müssten. Ratskollege Rechsteiner (sp, SG)
hingegen unterstützte die Motion, weil er darin eine Chance sah, «das Sozialdumping
dort, wo es möglich ist, zu verhindern und die Standards nach oben anzupassen».
Thierry Burkart (fdp, AG), Präsident des ASTAG, erläuterte, dass der Bundesrat ohnehin
bereits daran sei, die Chauffeurverordnung im Sinne der Motion Storni anzupassen.
Daher sei die Motion eigentlich gar nicht notwendig, eine Ablehnung der Motion aber
auch nicht. Abschliessend bekräftigte Verkehrsministerin Sommaruga noch einmal die
zustimmende Haltung des Bundesrates. Die Motion entspreche «dem, was aufgegleist
ist, was breit abgestützt ist, was einstimmig in Ihrer Kommission beschlossen wurde und
ohnehin zu tun ist, weil wir diese Wettbewerbsverzerrungen alle nicht wollen». Nach
diesem Votum stimmte der Ständerat der Motion mit 37 zu 8 Stimmen deutlich zu. 23

MOTION
DATUM: 01.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat revidierte im Jahr 2020 die VRV in Umsetzung der Motion Burkart (fdp,
AG) betreffend das Rechtsvorbeifahren auf Autobahnen. Ab dem 1.1.2021 ist dieses nun
bei Kolonnenverkehr gestattet. Der Bundesrat beantragte daher die Abschreibung der
Motion. Diesem Ansinnen stimmten die beiden Parlamentskammern in der
Sommersession 2021 zu. 24

MOTION
DATUM: 10.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat beantragte im Rahmen des Berichts über die Motionen und Postulate im
Jahr 2020 die Abschreibung der Motion Burkart (fdp, AG) betreffend die Erhöhung
der Höchstgeschwindigkeit für Motorwagen mit Anhänger. Die Regierung hatte die
VRV auf den 1.1.2021 in Umsetzung der Motion entsprechend angepasst. Die beiden Räte
stimmten der Abschreibung in der Sommersession 2021 diskussionslos zu. 25

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Das ASTRA veröffentlichte im Sommer 2021 Zahlen zum Verkehrsaufkommen im von der
Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020. Aufgrund der von den Behörden
angeordneten Massnahmen (beispielsweise Homeoffice, Schliessung von
Freizeitangeboten) gab es auf den Nationalstrassen deutlich weniger Verkehr und
weniger Stau zu verzeichnen. Das Verkehrsaufkommen nahm im Vergleich zum Vorjahr
um rund 18 Prozent ab; die Staustunden nahmen sogar um rund einen Drittel ab.
Inzwischen haben der Verkehr und die Staustunden jedoch wieder das Niveau von 2019
erreicht.
Um den Verkehr wieder flüssiger zu gestalten, plant das ASTRA die Umsetzung
verschiedener Massnahmen. So werde beispielsweise das Verkehrsmanagement bei den
Ein- und Ausfahrten der Nationalstrassen mit einer Regelung der Geschwindigkeit und
einer so genannten Rampendosierung – der Steuerung des Verkehrsflusses durch ein
Ampelsystem – verbessert. Zudem solle auch die Schnittstellenproblematik
(insbesondere die Staugefahr) zwischen den Nationalstrassen und dem nachgelagerten
Strassennetz entschärft werden, wie der Bundesrat bereits im Bericht in Erfüllung eines
Postulates Burkart (fdp, AG) angekündigt hatte. 26

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 25.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Das ARE präsentierte im Dezember 2021 die Gesamtsicht zum Langsamverkehr in
Erfüllung der Postulate Burkart (fdp, AG; Po. 18.4291) und Candinas (mitte, GR; Po.
15.4038). In diesem Bericht wurde analysiert, wie eine optimale Nutzung der
Verkehrsflächen sichergestellt und wie das Nebeneinander der verschiedenen
Verkehrsteilnehmenden des Langsamverkehrs (bspw. Fussgänger, Velo- und E-
Bikefahrende) verbessert werden kann. Der Bundesrat kam im Bericht zum Schluss,
dass er sich bei den weiteren Arbeiten auf dem Gebiet des Langsamverkehrs an den
Zielen der Nachhaltigkeit und der Verkehrssicherheit orientieren wolle. Zudem
beabsichtigte er, einfachere und nachvollziehbare Regelungen für die Nutzung der
Verkehrsflächen zu schaffen. Demnach soll das Trottoir Personen, die zu Fuss
unterwegs sind, sowie kleineren Fahrzeugen, die ohne elektrischen Antrieb ausgestattet
sind, vorbehalten bleiben. Veloverkehrsflächen hingegen sollen für Fahrräder, E-Bikes
sowie rein elektrisch angetriebene Kleinfahrzeuge zugelassen sein, wobei schnelle E-
Bikes neu auch auf der Strasse verkehren dürfen. Zudem sollte die Verwendung von
grösseren Elektrofahrzeugen (bis zu einem maximalen Gewicht von 450kg) erleichtert
werden: Diese Fahrzeuge sollen neu auch auf den Veloverkehrsflächen unterwegs sein
dürfen, wenn sie nicht schneller als 25km/h fahren. Ergänzend wurde das UVEK damit
beauftragt, eine entsprechende Revision des Strassenverkehrsrechts zu erarbeiten. 27

POSTULAT
DATUM: 10.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Eisenbahn

Die kleine Kammer befasste sich in der Wintersession 2020 mit den im Rahmen der
Motion Borloz (fdp, VD; 20.3084) geforderten Regelungen der Haftpflicht im
Gütertransport auf der Schiene. Anders als im Nationalrat war die Motion im Ständerat
umstritten. Für die Mehrheit der KVF-SR argumentierten Burkart (fdp, AG), Rieder (cvp,
VS) und Dittli (fdp, UR), dass die geforderte Klärung der Risikoverteilung und die
Regelung der Rechtsmittel bereits erfolgt und mit dem internationalen Umfeld
abgestimmt worden seien. Die Schweiz solle hier keine strengere Regelung einführen
als der Rest von Europa: «Angesichts der ausgeprägten Internationalität des
Schienengüterverkehrs wäre es widersinnig, wenn die Schweiz ein anderes als das im
Rest von Europa geltende Haftungsrecht legiferieren würde», betonte Burkart.
Ansonsten könnten Arbeitsplätze in Gefahr geraten, wenn die Gefahrgüter nicht mehr
transportiert werden könnten und die Industrie entsprechend abwandere. Oder der
Gefahrgütertransport würde gar auf die Strasse verlagert, was viel gefährlicher wäre.
Bevor das Parlament nun voreilig eine Verschärfung beschliesse, solle zuerst durch
einen Postulatsbericht eine Gesamtschau über die Bestimmungen zur Haftung im
Gütertransport erstellt werden. Entsprechend forderte die Mehrheit der KVF-SR, die
Motion abzulehnen und dafür das von ihr neu eingereichte Postulat anzunehmen. Für
die Kommissionsminderheit und damit für Annahme der Motion setzte sich Paul
Rechsteiner (sp, SG) in der Parlamentsdebatte ein. Er insistierte, dass es einen
dringenden Handlungsbedarf gebe; die Haftung der Wagenhalter müsse möglichst rasch
geklärt werden. Zudem würden die Haftungsregelungen immer noch auf nationaler
Ebene beschlossen. Es sei hier folglich am Schweizer Parlament, die nötigen
rechtlichen Änderungen vorzunehmen. Bundesrätin Sommaruga stimmte der
Argumentation von Rechsteiner zu. Ein Postulatsbericht werde zu keinen neuen
Erkenntnissen führen; früher oder später werde sich das Parlament entscheiden
müssen, wie die Haftung geregelt werden solle, so Sommaruga.

POSTULAT
DATUM: 08.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Der Ständerat lehnte die Motion schliesslich relativ knapp, mit 22 zu 17 Stimmen, ab und
nahm stattdessen das Postulat einstimmig an. 28

Die bessere Ausnutzung der Eisenbahnanlagen für den Gütertransport stand im
Zentrum eines im März 2021 eingereichten Postulates von Charles Juillard (mitte, JU).
Dieser verlangte einen Bericht über die Entwicklung des Schienengüterverkehrs und
über Massnahmen zur stärkeren Verlagerung des Gütertransports. Juillard begründete
seinen Vorstoss mit der Tatsache, dass in den letzten Jahren die Zahl der Bedienpunkte
– die Stellen, an denen die Waren vom Lastwagen auf den Zug umgeladen werden –
durch SBB Cargo stark reduziert worden sei. Daher seien manche kleineren Firmen in
eher abgelegenen Regionen dazu übergegangen, ganz auf den Transport mit Lastwagen
zu setzen. Dies wiederum führe dazu, dass die Rentabilität des Schienenverkehrs sinke
und die Schliessung weiterer Bedienpunkte geprüft werde. Dieses Vorgehen und dessen
Folgen stünden indes in Widerspruch zur Bekämpfung von Schadstoff-, Luft- und
Lärmemissionen, die von den Lastwagen ausgingen. Der Bundesrat beantragte die
Annahme des Postulates. Er wollte dieses gegebenenfalls zusammen mit der bereits
überwiesenen Motion Dittli (fdp, UR; Mo. 20.3222) umsetzen. 
Die kleine Kammer behandelte das Geschäft in der Sommersession 2021. Im Plenum
fasste Juillard noch einmal die wichtigsten Punkte seines Postulates zusammen, danach
steckte Kommissionspräsident Engler (mitte, GR) den grösseren verkehrspolitischen
Rahmen dieses Vorstosses ab: Die KVF-SR sei der Ansicht, dass die Verkehrsverlagerung
im internationalen Güterverkehr bislang gut vorangekommen sei, beim
Binnengüterverkehr sowie im Import- und Exportverkehr gebe es jedoch noch Luft
nach oben. In diesem Bereich habe der offene Markt dazu geführt, dass die Güter nur
noch dort auf die Schiene verlagert würden, wo es sich auch wirtschaftlich lohne. Er
danke daher Ratskollege Juillard für das Postulat, welches im Übrigen durch ein neu
eingereichtes Kommissionspostulat zur Zukunft des Güterverkehrs ergänzt werde. Nach
diesen Voten liess es sich ASTAG-Präsident Burkart (fdp, AG) nicht nehmen, noch eine
Lanze für den Gütertransport auf der Strasse respektive für die Kombination der
verschiedenen Verkehrsträger zu brechen: «Alle Verkehrsträger haben ihre Vorteile, alle
haben ihre Nachteile, aber zusammen bringen sie ein erfolgreiches Logistik- und
Güterverkehrssystem in unserem Lande zustande, und das sollte man bitte schön auch
einmal attestieren». Dem pflichtete auch Verkehrsministerin Sommaruga bei. Es
brauche generell eine Auslegeordnung zum Binnengüterverkehr, sowohl betreffend den
Bahngüterverkehr als auch betreffend die Kombination der Verkehrsmittel, daher
werde der Bundesrat gerne den gewünschten Bericht erarbeiten. Anschliessend nahm
der Ständerat das Postulat stillschweigend an. 29

POSTULAT
DATUM: 15.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Im Herbst 2020 veröffentlichte der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung des Postulats
Burkart (fdp, AG) betreffend die Schnittstellen zwischen der Nationalstrasse und dem
nachgelagerten lokalen Strassennetz. Er erörterte, dass es tatsächlich an den
Übergängen zwischen Autobahnen und lokalen Strassennetzen vermehrt zu Staus
komme, und zwar insbesondere in den grösseren Agglomerationen. Um die
Verkehrsüberlastung an solchen Stellen zu minimieren, plane der Bundesrat einige
gewichtige Massnahmen: Für die Optimierung des Verkehrsmanagements an den
Schnittstellen sollen die einzelnen Verkehrsmittel stärker aufeinander abgestimmt und
verknüpft werden. Auch müsse an diesen Problemstellen der öffentliche Verkehr sowie
der Langsamverkehr weiter gefördert werden. Schliesslich sollen die Siedlungs- und die
Mobilitätsentwicklung noch besser aufeinander abgestimmt werden. Um diese
Massnahmen umzusetzen, sollen Bund, Kantone und Gemeinden ihre finanziellen Mittel
noch effizienter auf diese Schnittstellenproblematik hin ausrichten. Der Bund werde
auch prüfen, ob allenfalls Gesetze oder Verordnungen angepasst werden müssen, um
diese Massnahmen umzusetzen. 30

BERICHT
DATUM: 21.10.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat stimmte in der Sommersession 2021 der Abschreibung des Vorstosses
«Die Schnittstellenproblematik zwischen Nationalstrassen und dem nachgelagerten
Strassennetz lösen» von Thierry Burkart (fdp, AG) zu, nachdem der Bundesrat den
entsprechenden Postulatsbericht im Herbst 2020 veröffentlicht hatte. 31

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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In der Wintersession 2021 beschäftigte sich der Ständerat mit vier gleichlautenden
Motionen, welche einen Massnahmenplan forderten, um den Anteil des öffentlichen
Verkehrs am Gesamtverkehr zu steigern. Stefan Engler (mitte, GR) erläuterte für die
KVF-SR, dass die Motionen dazu beitragen könnten, die Treibhausgase im
Verkehrsbereich weiter zu senken. Daher beantrage die Kommissionsmehrheit ihre
Annahme. Die Minderheitssprecher Hans Wicki (fdp, NW) und Thierry Burkart (fdp, AG)
plädierten hingegen für die Ablehnung der Motionen. Wicki argumentierte, dass es
wenig sinnvoll sei, die Verwaltung Massnahmen ausarbeiten zu lassen, für deren
Realisierung keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stünden. Burkart wiederum
vertrat die Ansicht, dass diese Motionen einem veralteten Schiene-gegen-Strasse-
Denken folgten. Dabei sei doch mittlerweile klar, dass es beide Verkehrsträger brauche,
zumal die Dekarbonisierung auch bei den Autos und den Lastwagen auf dem Vormarsch
sei. Mit diesen Vorstössen würde zudem zwischen öffentlichem und privatem Verkehr
unterschieden, «obwohl beide teilweise mit genau denselben Fahrzeugen verkehren»,
so Burkart. Bundesrätin Sommaruga sprach sich für Annahme der Motionen aus, räumte
aber an die Minderheit gerichtet ein, dass eine Annahme nicht bedeute, dass nur noch
für den öffentlichen Verkehr gearbeitet würde. So werde es beispielsweise beim
geplanten Nachfolgegesetz für das an der Urne abgelehnte CO2-Gesetz auch
massgeblich um den Ausbau der Infrastruktur für die Elektromobilität gehen. Nach
diesen Voten nahm der Ständerat die Motionen mit 24 zu 15 Stimmen an. 32

MOTION
DATUM: 07.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Umweltschutz

Umweltschutz

Jahresrückblick 2021: Umweltschutz

Im Kapitel Umweltschutz stand auch dieses Jahr die Klimapolitik erneut klar im Fokus
des Interesses, wie Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse 2021 (im Anhang) zeigt – auch
wenn ihr Anteil an der Gesamtberichterstattung zum Umweltschutz seit 2019 doch
deutlich abgenommen hat. Im Januar 2021 stellte der Bundesrat seine Klimastrategie
2050 vor. Diese sollte die Basis bilden, um die im Rahmen des Pariser Klimaabkommens
eingegangenen CO2-Reduktionsziele und das erklärte Ziel des Bundesrates, bis 2050
unter dem Strich keine Treibhausgase mehr auszustossen, zu erfüllen. Die Strategie
stützte sich insbesondere auf die Energieperspektiven 2050+ des BFE sowie auf das
revidierte CO2-Gesetz. Im Juni 2021 machten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
dem Bundesrat jedoch einen Strich durch die Rechnung, indem sie – nach mehrjähriger
sowie zäher und emotionaler Entscheidfindung im Parlament – ebendieses revidierte
CO2-Gesetz an der Urne knapp ablehnten. Im Nachgang zur Abstimmung waren sich die
politischen Lager über die Gründe für die Ablehnung uneins; Übereinstimmung gab es
lediglich in der Erkenntnis, dass dennoch Massnahmen ergriffen werden müssen, wenn
die Klimaziele doch noch erreicht werden wollen. Daher reichte die UREK-NR innert
kürzester Frist eine parlamentarische Initiative ein, welche die Weiterführung der
wichtigsten Massnahmen des geltenden CO2-Gesetzes forderte. Der Nationalrat hiess
die von der nationalrätlichen Kommission ausgearbeitete Gesetzesänderung in der
Herbstsession mit einigen Änderungen gut, auch wenn Kommissionssprecher Bäumle
(glp, ZH) diese für zu wenig ausführlich hielt – man habe die Vorlage jedoch nicht
überladen wollen, argumentierte er. Weiterführende Massnahmen könnten jedoch in
einer anderen Vorlage, wie etwa im Rahmen des Gegenentwurfs zur Gletscherinitiative
oder im Rahmen einer neuen Vorlage, diskutiert werden. In der Wintersession 2021
konnte die Gesetzesrevision zur Umsetzung dieser parlamentarischen Initiative bereits
verabschiedet werden. Eine neue umfassende Gesetzesrevision, wie von Bäumle
angesprochen, kündigte der Bundesrat im übrigen in einer Medienmitteilung im
September 2021 an: Demnach soll diese auf Massnahmen fokussieren, «die es der
Bevölkerung ermöglichen, den CO2-Ausstoss im Alltag zu reduzieren, und welche die
laufenden Bemühungen der verschiedenen Branchen unterstützen».

Leicht mehr Aufmerksamkeit als im Vorjahr erhielt die Umweltschutzpolitik an sich, was
sicherlich auf das Thema Gewässerschutz zurückzuführen ist (vgl. Abbildung 2 der APS-
Zeitungsanalyse 2021 im Anhang). So berichtete die Presse im Mai 2021 – im Monat vor
der Abstimmung über die Trinkwasser- und die Pestizid-Initiative – in 10 Prozent aller
Artikel über die beiden Initiativprojekte. Nach einem von beiden Seiten hitzig geführten
Abstimmungskampf lehnte die Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die
Trinkwasser-Initiative ab (39.3% Ja-Stimmen). Diese hatte gefordert, dass nur noch
diejenigen Landwirtschaftsbetriebe Subventionen erhalten sollten, welche keine
Pestizide verwendeten und in der Tierhaltung auf einen prophylaktischen Einsatz von
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Antibiotika verzichteten. Ausserdem sollten die Betriebe nur noch so viele Tiere halten,
dass diese mit dem Futter vom eigenen Hof ernährt werden können. Gemäss
Nachabstimmungsbefragung wurde die Initiative abgelehnt, weil die Bevölkerung
grosses Vertrauen in die Landwirtschaft aufwies und die Initiative als zu extrem
einschätzte. Auch die Pestizid-Initiative, welche innert einer Frist von zehn Jahren den
Einsatz von synthetischen Pestiziden in der Schweiz sowie die Einfuhr von Produkten,
für die solche Substanzen benötigt werden, verbieten möchte, wurde ähnlich deutlich
abgelehnt.

Neben der Ablehnung der zwei Initiativen kam es im Berichtsjahr jedoch auch zu
einigen beachtenswerten politischen Entscheiden, die den Gewässerschutz gestärkt
haben. Neu soll beispielsweise der Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen, für die
ein öffentliches Interesse besteht, bis zum Jahr 2035 von den Kantonen definiert
werden. Um den Druck auf die Kantone zu erhöhen, soll der Bund dabei nur jene
Arbeiten zur Bestimmung der Zuströmbereiche finanziell unterstützen, welche die
Kantone bis 2030 abgeschlossen haben. Angenommen wurden auch zwei Vorstösse zur
Weiterentwicklung der ARA, welche deren Ausbau zur Reduktion von
Mikroverunreinigungen respektive ihre Aufrüstung zur Verbesserung der
Stickstoffeliminierung betrafen. Erfolglos blieb hingegen eine Forderung von Werner
Hösli (svp, GL; Mo. 19.4374), welcher den Gewässerraum verkleinern wollte, wenn dem
betroffenen Landwirtschaftsbetrieb durch die Ausscheidung ebendieses
Gewässerraums ein übermässig grosser Anteil der ertragreichen Futtergrundlage
genommen wird oder wenn im reduzierten Gewässerraum nur mit natürlichem Dünger
gearbeitet wird. 

Auch beim Thema Kreislaufwirtschaft und beim Abfallmanagement tat sich in diesem
Jahr einiges. Eine Motion Thorens Goumaz (gp, VD), die forderte, dass der Bundesrat
Massnahmen zur Innovationsförderung zugunsten der Kreislaufwirtschaft ergreift,
wurde angenommen und soll in die Arbeiten zur Umsetzung der umfassenden
parlamentarischen Initiative «Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken» der UREK-NR
einfliessen. Die Vernehmlassung zur Umsetzung dieser Initiative wurde im November
2021 lanciert. Des Weiteren wurden eine Motion Dobler (fdp, SG) zur Stärkung des
Plastikrecyclings sowie ein Postulat Gapany (fdp, FR) zur Weiterentwicklung des
Abfallrecyclings angenommen. Schliesslich fand auch ein Postulat Chevalley (glp, VD)
Zustimmung, welches zukünftig verhindern will, dass nicht verkaufte Güter im non-food
Bereich weggeworfen werden. 

Spezielle Aufmerksamkeit erhielt der Themenbereich der Naturgefahren im Juli 2021,
wie auch Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse verdeutlicht. Im Sommer 2021 wurde die
Schweiz von zahlreichen starken Unwettern mit daraus folgenden Erdrutschen,
Schlammlawinen und Überschwemmungen heimgesucht. Die Medien berichteten
intensiv über diese Ereignisse, wobei sie unter anderem auch den Aspekt des
Klimawandels thematisierten. Sie stellten den meisten Behörden ein gutes Zeugnis für
ihre Arbeit zum Schutz vor Naturgefahren aus, zumal diese seit den letzten grossen
Unwettern im Jahr 2005 viel in neue Schutzbauten investiert hätten. In Zusammenhang
mit den Überschwemmungen wurde etwa auch auf die umfassenden und teuren
Arbeiten zur 3. Rhonekorrektion im Kanton Wallis hingewiesen. 33

Bodenschutz

Im Mai 2020 hatte der Bundesrat seine Bodenstrategie Schweiz verabschiedet. Thierry
Burkart (fdp, AG) reichte diesbezüglich ein Postulat ein, in welchem er den Bundesrat
aufforderte, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der in der Bodenstrategie
Schweiz formulierten Zielsetzungen und Massnahmen aufzuzeigen. Ausserdem sollen
die Auswirkungen auf andere Strategien oder auf Gesetze dargelegt und allfällige
Kompetenzverschiebungen zwischen den drei Ebenen Bund, Kantone und Gemeinden
erläutert werden.
Mit der Bodenstrategie ziele der Bundesrat auf eine statische Erhaltung des Bodens ab.
Die Konsequenzen dieses Entscheides seien enorm; er schränke den
Handlungsspielraum künftiger Generationen stark ein, verteuere den Grundbesitz und
führe zu einem Nutzungskonflikt. Daher müsse über die Konsequenzen der Strategie
Transparenz hergestellt werden.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des Postulats. Er war der Ansicht, dass der
Handlungsspielraum künftiger Generationen nicht durch die Ziele der Bodenstrategie
beschnitten werde, sondern durch den anhaltenden Netto-Bodenverbrauch und die
damit einhergehende Verringerung der vielfältigen Leistungen des Bodens. Zudem
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formuliere die Bodenstrategie keine Massnahmen. Es sei dem Bundesrat daher nicht
möglich, die ökonomischen und sozialen Auswirkungen noch nicht definierter
Massnahmen abzuschätzen. Wenn der Bundesrat in Zukunft Massnahmen formuliere, so
würden deren Auswirkungen und Konsequenzen aber selbstverständlich überprüft,
dargelegt und mit allen relevanten Akteuren abgesprochen. An der Kompetenzverteilung
der Schweiz ändere sich nichts, schloss der Bundesrat.
In der Herbstsession 2020 befasste sich der Ständerat mit dem Geschäft, wobei
während der Debatte nur Thierry Burkart und Umweltministerin Sommaruga das Wort
ergriffen. Diese einigten sich schliesslich darauf, dass die Massnahmen zur
Zielerreichung der Bodenstrategie in Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren
erarbeitet werden und dass die Massnahmen auf alle drei Aspekte der Nachhaltigkeit
hin geprüft werden. Daraufhin teilte Bundesrätin Sommaruga dem Ständerat mit, dass
der Bundesrat das Postulat unter diesen Umständen zur Annahme empfehlen könne.
Die kleine Kammer nahm dieses anschliessend stillschweigend an. 34

Allgemeiner Umweltschutz

Im Juni 2020 reichte Ständerätin Thorens Goumaz (gp, VD) eine Motion zum Thema
Kreislaufwirtschaft ein. Sie forderte, dass der Bundesrat «Massnahmen zur
Innovationsförderung zugunsten der Kreislaufwirtschaft und der Schonung von
Ressourcen, Umwelt und Klima» trifft, analog zu den sogenannten «Innovation Green
Deals». Diese Vereinbarungen zwischen der öffentlichen Hand auf der einen Seite und
hauptsächlich privaten Unternehmen auf der anderen Seite seien bereits in einigen
Ländern Europas eingeführt worden. Das Ziel solcher Vereinbarungen sei es, die
Kreislaufwirtschaft zu fördern, indem beispielsweise administrative Hürden minimiert
würden oder Unterstützung bei Innovationen geboten werde. Nach dem Willen von
Thorens Goumaz sollen diese öffentlich-privaten Vereinbarungen auch in der Schweiz
zum Einsatz kommen, um im Sinne eines Postulats Noser (fdp, ZH; Po. 18.3509)
regulatorische Hürden abzubauen und im Einklang mit den Arbeiten zur Umsetzung
einer parlamentarischen Initiative der UREK-NR (Pa.Iv. 20.433) die Ressourceneffizienz
zu steigern. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion und verwies darauf,
dass er das UVEK bereits damit beauftragt habe, bis Ende 2022 Massnahmen zur
Ressourcenschonung und zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft zu erarbeiten. Die
Forderungen der vorliegenden Motion würden in diesem Rahmen geprüft.
In der Wintersession 2020 wurde der Vorstoss im Ständerat beraten, nachdem die
UREK-SR in ihrer Vorberatung beschlossen hatte, die Motion zur Annahme zu
empfehlen. Thorens Goumaz erläuterte, dass die Forderungen mit Annahme der Motion
direkt in die Arbeiten zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative der UREK-NR
einfliessen könnten, wodurch man schneller vorwärtskäme, als wenn der
Massnahmenplan des Bundes Ende 2022 abgewartet werde. Diese Argumentation
scheint den Ständerat überzeugt zu haben, er nahm die Motion mit 33 zu 3 Stimmen
klar an. 35

MOTION
DATUM: 08.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Massnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und der nachhaltigen
Ressourcennutzung standen in der Sommersession 2021 auf dem Programm des
Nationalrates. Währenddem sich die Mehrheit der UREK-NR für die Annahme der
vorliegenden Motion Thorens Goumaz (gp, VD) aussprach, lehnte eine Minderheit Egger
(svp, SG) das Geschäft ab. Sowohl Mehrheitensprecher Jauslin (fdp, AG) als auch der die
Minderheit vertretende Mike Egger wiesen auf die Arbeiten rund um die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative 20.433 der UREK-NR mit dem Titel «Schweizer
Kreislaufwirtschaft stärken» hin. Während für Jauslin noch nicht feststand, dass die
Anliegen der vorliegenden Motion dann auch wirklich bis zum Schluss in der Vorlage zur
Umsetzung der parlamentarischen Initiative verbleiben würden, war es für Egger bereits
klar, dass die Anliegen der Motionärin aufgenommen würden. Letzterem Votum schloss
sich auch Bundesrätin Sommaruga an. Der Bundesrat unterstütze das Anliegen von
Thorens Goumaz zwar inhaltlich, ziehe es aber auch vor, wenn die Forderungen in die
Arbeiten zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative der UREK-NR einfliessen
würden, betonte sie.
Die grosse Kammer beschloss jedoch, der Mehrheit ihrer vorberatenden Kommission zu
folgen, und nahm den Vorstoss mit 136 zu 49 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) deutlich an.
Die ablehnenden Stimmen stammten allesamt aus den Reihen der SVP-Fraktion. 36
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Klimapolitik

Im September 2020 hatte der Bundesrat den Bericht in Erfüllung des Postulates
Thorens Goumaz (gp, VD) bezüglich der Bedeutung von negativen CO2-Emissionen für
die künftigen klimapolitischen Massnahmen der Schweiz veröffentlicht. Infolgedessen
stimmte der Nationalrat in der Sommersession 2021 der Abschreibung dieses
Vorstosses zu. 37

POSTULAT
DATUM: 10.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat beugte sich in der Wintersession 2021 über die Revision des CO2-
Gesetzes in Umsetzung der parlamentarischen Initiative für eine «Verlängerung des
Reduktionsziels im geltenden CO2-Gesetz». Wie bereits der Nationalrat war sich auch
die vorberatende UREK-SR einig, dass das Gesetz nicht mit Verschärfungen oder
Erleichterungen modifiziert werden sollte, sondern lediglich die wichtigsten
Massnahmen des geltenden CO2-Gesetzes bis 2024 verlängert werden sollten, wie
Kommissionssprecher Schmid (fdp, GR) erläuterte. Die UREK-SR wollte denn auch nur
eine einzige Differenz zum Nationalrat schaffen: Der durch einen Einzelantrag Regazzi
(mitte, TI) eingebrachte Zusatz in Artikel 49b sollte gestrichen werden. Mit diesem
Zusatz hatte der Nationalrat festgelegt, dass die Vereinbarungen zur CO2-Reduktion
durch die Wirtschaft (so genannte Zielvereinbarungen) bis mindestens 2024 mit Hilfe
derselben Organisationen, die diese Aufgabe auch bislang wahrgenommen haben, zu
erarbeiten und umzusetzen seien. Schmid erläuterte, dass dieser Zusatz in Konflikt mit
den WTO-Regeln geraten könnte, woraufhin die kleine Kammer dem Vorschlag der
Kommission auf Streichung folgte. Der Ständerat schuf indes noch eine zweite
Differenz zum Nationalrat, indem er einem Einzelantrag Wicki (fdp, NW) zustimmte.
Wicki hatte vorgeschlagen, die in Erfüllung der parlamentarischen Initiative Burkart
(fdp, AG; Pa.Iv. 17.405) gewährten Steuererleichterungen für Erdgas, Flüssiggas und
biogene Treibstoffe ebenfalls bis Ende 2024 fortzuführen.
Vier Tage später schloss sich der Nationalrat in beiden Punkten dem Ständerat an,
wodurch das Geschäft noch in der Wintersession bereinigt werden konnte. In den
Schlussabstimmungen stimmte der Nationalrat der Vorlage mit 142 zu 46 Stimmen bei 5
Enthaltungen zu; die ablehnenden Stimmen stammten allesamt aus der SVP-Fraktion.
Der Ständerat nahm das Geschäft einstimmig mit 41 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen
an. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Im Rahmen der Frühlingsession 2021 beschäftigte sich der Nationalrat mit der
parlamentarischen Initiative von Thierry Burkart (fdp, AG), die eine Lockerung der
Rahmenbedingungen für Telearbeit forderte. Wie die WAK-NR einstimmig beantragt
hatte, wurde die Behandlungsfrist der Initiative stillschweigend um zwei Jahre
verlängert. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2021
GIADA GIANOLA

Arbeitszeit

Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH) wollte den Bundesrat mittels Motion beauftragen, das
Arbeitsgesetz (ArG), die Verordnung betreffend Gesundheitsschutz (ArGV 3) sowie das
OR so zu ändern, dass Homeoffice explizit in den gesetzlichen Grundlagen erwähnt
und geregelt ist. Allgemein soll das ArG Heimarbeit als Arbeit ausserhalb des Betriebs
definieren. Weiter sollen Artikel 6 und 21 des ArG den Gesundheitsschutz und die
Arbeits- und Ruhezeiten neu definieren. Im OR sollte letztlich ein neuer Artikel zur
Heimarbeitsvereinbarung zwischen den Arbeitgebenden und den Arbeitnehmenden
hinzugefügt werden. 
Jositsch begründete seinen Vorstoss mit der Zunahme von Homeoffice, insbesondere
auch in Anbetracht der Covid-19-Pandemie. Aktuell seien die gesetzlichen Grundlagen
auf Arbeitsformen in Betrieben ausgerichtet, entsprechend müsse diesbezüglich
Klarheit für Arbeitgebende und Arbeitnehmende geschaffen werden. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion, da er die Gesetzesgrundlagen als ausreichend
erachtete und Fragen zur Flexibilisierung der Arbeits- und Ruhezeiten im Homeoffice
bereits in der parlamentarischen Initiative Burkart (fdp, AG; Pa.Iv. 16.484) behandelt
würden. 
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In der Herbstsession 2021 legte Paul Rechsteiner (sp, SG) einen Ordnungsantrag vor, in
dem er – in Einvernehmen mit Motionär Jositsch – die Motion zur Vorprüfung an die
WAK-SR überweisen wollte, damit das Anliegen vertieft behandelt wird. Stillschweigend
nahm der Ständerat den Ordnungsantrag an. 40

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im März 2020 behandelte der Ständerat die Standesinitiative des Kantons Jura
«Glyphosat und Vorsorgeprinzip» zusammen mit einer Standesinitiative des Kantons
Genf (Kt.Iv. 18.319), die den Titel «Schluss mit dem Einsatz von Glyphosat in der
Schweiz» trägt. Nachdem Peter Hegglin (cvp, ZG) als Kommissionssprecher noch einmal
die Argumente der WAK-SR gegen Folgegeben erläutert hatte, ergriff Adèle Thorens
Goumaz (gp, VD) das Wort. Aufgrund der mässigen Unterstützung in der Kommission
habe sie auf einen Minderheitsantrag verzichtet, trotzdem wolle sie kurz auf einige
Punkte eingehen. Bei den beiden Standesinitiativen handle es sich nicht um isolierte
Anliegen. Unter anderem habe der Grosse Rat des Kantons Waadt im Juni 2019
beschlossen, ein Ausstiegsprogramm für Glyphosat zu erstellen, mit dem beabsichtigt
werde, ab 2022 vollständig auf sämtliche glyphosathaltigen Produkte zu verzichten. Das
Unkrautvernichtungsmittel werden zudem von einem WHO-Organ, der International
Agency for Research on Cancer, als humankarzinogen eingestuft und auch in der EU
gebe es Länder, die eine schrittweise Emanzipation von Glyphosat über einen
bestimmten Zeitraum hinweg forderten. Sie bedauere den Kommissionsentscheid,
verwies allerdings auf die parlamentarische Initiative der WAK-SR (Pa.Iv. 19.475) und das
von ihr selber im Nationalrat eingereichte Postulat (Po. 17.405), dessen im Herbst
geplanter Bericht eine gute Grundlage für weitere Diskussionen zur
Glyphosatverwendung darstelle. Stillschweigend folgte der Ständerat seiner Kommission
und gab den beiden Standesinitiativen keine Folge. 41

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.03.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Epidemien

Der Ständerat behandelte die erste Revision des Covid-19-Gesetzes bereits einen Tag
nach dem Erstrat. Dabei hatte die kleine Kammer über sechs Differenzen, die der
Vorschlag der WAK-SR gegenüber den nationalrätlichen Beschlüssen aufwies, über
sieben Minderheitsanträge sowie über drei Einzelanträge zu debattieren. Aufgrund des
gedrängten Zeitplans hatte die Kommission die Revision bereits eine Woche zuvor
beraten, ohne also die Entscheide des Nationalrats gekannt zu haben. Dabei hatte sie
auch Mitberichte der FK-SR, der SGK-SR sowie der WBK-SR zur Kenntnis genommen.

In den zentralen Bereichen unterstützte der Ständerat die vom Bundesrat
vorgeschlagenen Änderungen des Covid-19-Gesetzes. Meinungsverschiedenheiten mit
dem Nationalrat gab es grösstenteils bezüglich der von der grossen Kammer neu
eingefügten Änderungen, welche die WAK-SR in der Mehrzahl zur Ablehnung empfahl.
Dies war etwa bei den Massnahmen im Bereich der Gesundheitsversorgung der Fall;
konkret bei der Frage, ob der Bund die Abgeltung der den Leistungserbringenden durch
verbotene und eingeschränkte Behandlungen – etwa zur Sicherung der Kapazität des
Gesundheitswesens – entstehenden Kosten regeln soll. Die Bestimmung sei sehr vage
formuliert, es gehe hier aber eben noch nicht darum, wer die Kosten übernehmen soll,
sondern lediglich um einen Auftrag an den Bundesrat, eine Regelung zu suchen,
verteidigte Maya Graf (gp, BL) die nationalrätliche Position sowie ihren entsprechenden
Einzelantrag. Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) verwies jedoch auf die
Zuständigkeit der Kantone bei Gesundheitsfragen und Finanzminister Maurer betonte,
dass der Bundesrat mit den Kantonen für die bisherigen entsprechenden Kosten eine
Lösung gefunden habe: Diese werden von den Kantonen übernommen, während der
Bund im Gegenzug alleine für die Kosten der Impfstoffe und Covid-Tests aufkommt.
Ähnliche Lösungen könnten auch in zukünftigen Fällen gefunden werden, betonte der
Finanzminister. Der Ständerat folgte seiner Kommission, strich die vom Nationalrat
eingeführte und von Maya Graf vergeblich unterstützte Regelung und schuf damit eine
erste Differenz zum Erstrat.

Auch bei den Härtefallhilfen war die WAK-SR mit den Vorschlägen der grossen Kammer
nicht einverstanden. So wollte die ständerätliche Kommission die Fixkosten der
Unternehmen bei der Vergabe der Härtefallhilfen nicht standardmässig berücksichtigen
– hingegen könnten die Kantone dieses Kriterium freiwillig anwenden, wie Pirmin
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Bischof für die Kommission ein Argument anführte, das auch schon im Nationalrat
aufgeworfen worden war. Hier folgte der Ständerat stillschweigend seiner Kommission
und schuf eine weitere Differenz zum Erstrat. 
Hingegen unterstützte die Kommissionsmehrheit den nationalrätlichen
Änderungsvorschlag, wonach Unternehmen sowohl aus dem Topf für Kultur oder Sport
als auch aus demjenigen für Härtefälle Unterstützung erhalten können, wenn sich ihre
Tätigkeitsfelder entsprechend unterscheiden lassen. Allerdings verlangte eine
Minderheit Noser (fdp, ZH), diesbezüglich dem Bundesrat zu folgen, da es unklar sei,
was «klar abgegrenzt» bedeute. Von einer solchen Regelung, die ein «Papiertiger für
Rekurse» sei, würden nur grosse Unternehmen profitieren, da nur diese klar
abgegrenzte Bereiche aufwiesen. Davon schien sich der Ständerat überzeugen zu
lassen, er präferierte den Minderheitsantrag Noser, strich diese vom Nationalrat
eingefügte Bestimmung und schuf damit eine weitere Differenz. 
Einen Kompromissvorschlag machte die WAK-SR bezüglich der Frage, ab welchem
Umsatz Unternehmen zu den Härtefallhilfen zugelassen werden sollen. Der Nationalrat
hatte diese Grenze von CHF 100'000 auf CHF 50'000 gesenkt, die WAK-SR wollte
hingegen eine generelle Zulassung ab CHF 100'000, aber Ausnahmen «in begründeten
Fällen» ermöglichen. Eine Minderheit Ettlin (cvp, OW) unterstützte die nationalrätliche
Position, da auch Kleinbetriebe «richtige Unternehmen» seien und man hier mit wenig
Geld viel erreichen könne. Schliesslich setzte sich diese Minderheit und entsprechend
der nationalrätliche Vorschlag durch, womit dieser Aspekt zugunsten der kleineren
Unternehmen bereinigt werden konnte. 
Jakob Stark (svp, TG) reichte zudem einen Einzelantrag für ein
Dividendenauszahlungsverbot im Covid-19-Gesetz ein, wie es zuvor schon im
Nationalrat verlangt, jedoch abgelehnt worden war. Deutlich stimmte der Ständerat
dem Antrag zu und nahm das Verbot ins Gesetz auf, nachdem Stark betont hatte, dass
eine ausschliessliche Regelung in der Verordnung, wie es bisher der Fall gewesen war,
in Beschwerdeverfahren zu Rechtsproblemen führen könne. Damit wurde eine
zusätzliche Differenz zur grossen Kammer geschaffen.

Im Sportbereich zeigte sich die Kommissionsmehrheit zwar mit der Umwandlung eines
Teils der Darlehen in A-Fonds-perdu-Beiträge, wie sie der Bundesrat vorgeschlagen
hatte, nicht aber mit den Änderungen des Nationalrats einverstanden. Die Kommission
wollte nicht nur die direkt am Spielbetrieb beteiligten Angestellten, sondern alle
Angestellten der Sportklubs Einkommensbeschränkungen unterstellen. Ein
Minderheitsantrag Germann (svp, SH) sah jedoch vor, dass die Vereine nicht die
einzelnen Löhne, sondern die durchschnittlichen Löhne, die über einem Grenzbetrag
liegen, reduzieren müssen. Dadurch seien die Klubs bezüglich ihrer Lohnplanung und
ihren Verträgen flexibler, argumentierte Hannes Germann. Diese Meinung teilte auch
der Finanzminister, woraufhin der Ständerat den Minderheitsantrag deutlich annahm.
Umstritten war überdies die Frage, ob bei den zukünftigen Mindestausgaben für
Nachwuchs- und Frauenförderung die Saison 2018/2019 oder die letzten drei Saisons
als Vergleichsgrösse herangezogen werden sollen. Da die Frauenförderung bei einer
Konzentration auf die vorletzte Saison deutlich besser fahren würde als bei einem
Vergleich mit mehreren Saisons, entschied sich der Ständerat für erstere Variante und
folgte damit dem Bundesrat. 

In der Folge forderten mehrere Anträge von Mitgliedern der SP oder der Grünen eine
Besserstellung von Personen mit niedrigen Einkommen oder von älteren
Arbeitnehmenden. 
Mit einem Einzelantrag beabsichtigte Eva Herzog (sp, BS),  Personen mit
Nettoeinkommen unter CHF 4'000 pro Monat bereits ab einer Umsatzeinbusse von 25
Prozent – statt erst bei 55 Prozent – Erwerbsersatz auszubezahlen. Dies stelle quasi
einen Kompromiss zum Antrag im Nationalrat dar, wo die Bedingung einer
Umsatzeinbusse gemäss einem Minderheitsantrag gänzlich hätte abgeschafft werden
sollen. Auch dieser Antrag war jedoch erfolglos. Bei der Arbeitslosenversicherung
stimmte der Ständerat der Ausweitung der Kurzarbeit auf Personen in temporären und
befristeten Stellen zu, lehnte aber entgegen einer Minderheit Thorens Goumaz (gp, VD)
die vom Nationalrat geschaffene Rückwirkung auf Anfang September 2020 ab. Diese
rückwirkende Berechnung hätte gemäss dem Finanzminister 5'000 zusätzliche
Arbeitstage für die Verwaltung mit sich gebracht und dadurch zu Verzögerungen von 3
Monaten geführt. Auch eine befristete Verlängerung der Rahmenfrist für den
Leistungsbezug von älteren Arbeitslosen fand trotz der mahnenden Worte von
Minderheitensprecher Rechsteiner (sp, SG), wonach ausgesteuerten Personen «der
Absturz in die Sozialhilfe» drohe, keine Mehrheit. Stattdessen wollte der Ständerat die
Situation der älteren Arbeitslosen dadurch verbessern, dass älteren Personen, die
zwischen Januar und Juli 2021 ausgesteuert werden, ebenfalls bereits Zugang zu
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Überbrückungsleistungen gewährt wird –, wie die Minderheit Wermuth im Nationalrat
zuvor noch erfolglos gefordert hatte. 

Stillschweigend verabschiedete die kleine Kammer schliesslich die Änderung am
Ordnungsbussengesetz, wonach zwar Ordnungsbussen für das Verweigern des Tragens
von Masken in klar abgrenzbaren Bereichen wie dem öffentlichen Verkehr, nicht aber in
schlechter abgrenzbaren Bereichen wie belebten Fussgängerzonen erteilt werden
können. «Für die Strafbarkeit muss klar sein, was strafbar ist und was nicht», hatte
Kommissionssprecher Pirmin Bischof diese bereits vom Nationalrat eingenommene
Position verteidigt.
Einstimmig verabschiedete der Ständerat in der Folge den Revisionsentwurf zum
Covid-19-Gesetz zuhanden des Nationalrats. 42

160 Tage nach der Schaffung des Covid-19-Gesetzes und 93 Tage nach Annahme der
ersten Revision behandelte der Ständerat in der Frühjahrssession 2021 die zweite
Revision des Covid-19-Gesetzes. Erneut stand das Parlament vor einem
dichtgedrängten Programm, zumal das Gesetz bis zum Ende der Session fertig beraten
sein musste, weil der Bundesrat ansonsten womöglich wieder auf Notrecht
zurückgreifen müsste, wie etwa Ruedi Noser (fdp, ZH) erklärte. Der Zürcher Ständerat
verwies denn auch auf die Problematik, ein Geschäft, in dem es um CHF 15 Mrd. geht,
innert kurzer Zeit behandeln zu müssen. Der Ständerat hatte beispielsweise als Erstrat
nur gerade fünf Stunden Zeit, bis die nationalrätliche Kommission seine Entscheide
bereits wieder beraten sollte. 
Bei der Präsentation der Revision erläuterte Kommissionspräsident Levrat (sp, FR) zum
Einstieg, was nicht im Gesetz oder der Revision stehe – auch wenn man beim Lesen der
Zeitungen das Gefühl habe, das seien die zentralen Elemente des Gesetzes: nämlich die
Regeln zur Öffnung von Geschäften und Restaurants sowie die
Meinungsäusserungsfreiheit der Covid-19-Task-Force. Damit stellte er sich ablehnend
zur Forderung verschiedener Kommissionen – insbesondere der WAK-NR –, einen
zwingenden Öffnungstermin etwa für Restaurants ins Covid-19-Gesetz aufzunehmen.
Die WAK-SR habe sich auf die wirtschaftlichen Aspekte konzentriert, wie es ihrer
Aufgabe und ihrem Kompetenzbereich entspreche, während das Notfallmanagement in
der Verantwortung des Bundesrates liege. 

Eintreten war in der Folge nicht bestritten, genauso wenig hatte die WAK-SR Anträge
bezüglich Artikel 1 des Gesetzes, der die Grundsätze des Covid-19-Gesetzes beinhaltet,
gestellt. Dennoch sorgten verschiedene Einzelanträge insbesondere der Mitte-Fraktion
dafür, dass nicht nur die spezifischen vom Bundesrat geplanten Änderungen, sondern
auch grundsätzliche Fragen zum Gesetz diskutiert wurden. Den Anfang machte Heidi
Z’graggen (mitte, UR), die dem Bundesrat die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, «die
mildest- und kürzestmögliche Einschränkung des wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Lebens» sowie eine Pflicht zur umfassenden Information des
Parlaments über die Massnahmen gemäss dem Epidemiengesetz vorschreiben wollte.
Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) wollte den Bund zu einem Ampelsystem
verpflichten, bei dem er vorgängig Kriterien und Richtwerte für Einschränkungen und
Erleichterungen definieren sollte. Benedikt Würth (mitte, SG) beantragte eine
Präzisierung bei der Pflicht zum Einbezug der Kantone – statt wie bisher vor allem die
GDK sollten zukünftig die einzelnen Kantonsregierungen in die Entscheidungsfindung
einbezogen werden. Am weitesten ging der Vorschlag von Thomas Minder (parteilos,
SH), der ein Vetorecht der zuständigen Kommissionen gegen einen Lockdown, eine
Ausgangssperre, grossräumige Grenzschliessungen oder Schliessungen von sehr
bedeutenden Branchen schaffen wollte. In der Folge entbrannte vor allem eine
Diskussion um die Frage, ob denn nun der Grundsatz des Gesetzes diskutiert werden
solle, ob im Hinblick auf die Mehrheitsanträge der WAK-NR zur Öffnung der Wirtschaft
mit Grundsatzdiskussionen bis nach der ersten Beratung des Nationalrats gewartet
werden solle oder ob es in dieser Revision des Gesetzes einfach um eine Minderung der
wirtschaftlichen Folgen gehen solle und das folglich nicht der richtige Zeitpunkt für
Grundsatzdiskussionen sei. Kommissionspräsident Levrat lehnte im Namen der
Kommission sämtliche Einzelanträge zum ersten Artikel ab. Dabei wies er insbesondere
auf die institutionelle Ordnung hin, gemäss der das Parlament abstrakte Normen zu
erlassen habe und die Regierung für deren Durchsetzung zuständig sei. Ein Vetorecht
der Kommissionen sowie eine zu detaillierte Informationspflicht gegenüber dem
Parlament würden dieser institutionellen Ordnung widersprechen. Eine Präzisierung im
Sinne des Antrags Z’graggen sei zudem nicht nötig, da die Verhältnismässigkeit im
Covid-19-Gesetz bereits jetzt vorgeschrieben sei. 
Dennoch stimmte der Ständerat einigen der Einzelanträge zu Artikel 1 zu, nämlich der
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Pflicht für den Bundesrat, sich an der Subsidiarität zu orientieren und die
Einschränkungen so kurz wie möglich zu halten (Antrag Z’graggen), vorgängig Kriterien
und Richtwerte zu definieren (Antrag Gmür-Schönenberger) sowie die
Kantonsregierungen einzubeziehen (Antrag Würth). Deutlich lehnte er hingegen das
Vetorecht für die Kommissionen ab (Antrag Minder). 
In einem Einzelantrag verlangte überdies Martin Schmid (fdp, GR), dass Kantone mit
stabiler oder rückläufiger epidemiologischer Lage oder mit innovativen Massnahmen
zur Bewältigung der Pandemie (beispielsweise einer Covid-19-Teststrategie)
Erleichterungen erhalten. So widersprächen wirtschaftspolitische Argumente, wonach
ein Kanton wirtschaftlich nicht den anderen vorgezogen werden dürfe, dem
Epidemiengesetz, gemäss dem nur gesundheitspolitische Argumente zählten. Christian
Levrat vertrat im Gegenzug die Ansicht, dass Schmids Vorschlag im Widerspruch zum
Epidemiengesetz stehe, da Letzteres ausschliesslich Massnahmen auf nationaler Ebene
vorsehe. Zudem verwies er auf die Situation im November 2020, als es zu einem «Chaos
zwischen den Kantonen» gekommen sei. Dennoch sprach sich der Ständerat mit 30 zu
13 Stimmen für den Einzelantrag Schmid aus. 

Hauptdiskussionspunkt bei dieser Debatte des Covid-19-Gesetzes waren hingegen die
Härtefallhilfen, zu denen zahlreiche Minderheitsanträge vorlagen. Umstritten waren
hier beispielsweise die Finanzierungsanteile des Bundes und der Kantone an den
Härtefallhilfen. Der Bundesrat hatte vorgesehen, 70 Prozent der Kosten bei
Unternehmen mit Umsatz bis CHF 5 Mio. und gar 100 Prozent bei den umsatzstärkeren
Unternehmen zu übernehmen. Die WAK-SR schlug vor, den Bundesanteil bei den
umsatzschwächeren Unternehmen auf 80 Prozent zu erhöhen, und nahm damit einen
Antrag der Finanzdirektorenkonferenz auf, die auf die grosse Belastung der Kantone im
Gesundheitsbereich hingewiesen und um eine Reduktion ihres Anteils zur
Aufrechterhaltung ihrer Flexibilität gebeten hatte. Zahlreiche Befürwortende einer
Erhöhung des Bundesanteils wiesen in der Folge darauf hin, dass die
Grossunternehmen, deren Härtefallhilfen vollständig vom Bund finanziert werden, nicht
gleichmässig verteilt seien, sondern sich auf einige wenige Kantone konzentrierten.
Diese städtischen oder Agglomerationskantone würden somit vom Bund deutlich
stärker unterstützt als die übrigen Kantone, weshalb man Letztere durch Erhöhung des
Bundesanteils ebenfalls entlasten solle. Eine Minderheit Zanetti (sp, SO) beantragte,
dem Bundesrat zu folgen: Es sei den Kantonen durchaus zuzumuten, 18 (statt 12)
Prozent der gesamten Härtefallhilfen (also 20 oder 30% der umsatzschwächeren und
0% der umsatzstärkeren Unternehmen) zu übernehmen, betonte Zanetti, insbesondere
wenn man bedenke, dass die Kantone zwei Drittel der Nationalbankausschüttungen
erhielten – ab diesem Jahr seien dies rund CHF 1.3 Mrd. mehr als bisher, ergänzte
Bundesrat Maurer. Der Finanzminister zeigte zwar Verständnis für die Unterstützung
der Kantonsvertreterinnen und -vertreter für die Kantone, wies aber darauf hin, dass
diese «nicht für die Kasse der Kantone verantwortlich sind, sondern […] sozusagen für
meine Kasse». Äusserst knapp, mit 21 zu 21 Stimmen und Stichentscheid von
Ratspräsident Kuprecht (svp, SZ) sprach sich der Ständerat für den Antrag der
Kommissionsmehrheit und somit für eine Erhöhung des Bundesanteils bei den
umsatzschwächeren Unternehmen aus. 
Auch andere Anträge des Bundesrates zu den Härtefallmassnahmen hatte die WAK-SR
in der Vorbehandlung abgeändert. So hatte der Bundesrat vorgesehen, besondere
Vorschriften für Unternehmen mit einem Jahresumsatz über CHF 5 Mio. erlassen zu
können. Die Mehrheit der WAK-SR spezifizierte diese besonderen Vorschriften und
ergänzte die Bestimmung um die Möglichkeit, ab einem Umsatzrückgang von 80 Prozent
höhere Höchstbeträge der Härtefallhilfen vorsehen zu können. Thierry Burkart (fdp, AG)
ging letztere Bestimmung zu wenig weit, er forderte einerseits eine entsprechende
Verpflichtung für den Bundesrat und eine Senkung der Schwelle auf 70 Prozent
Umsatzrückgang. Kommissionspräsident Levrat erachtete die Schwellenhöhe als
sekundär, zentral sei, dass eine solche «catégorie de cas de rigueur dans les cas de
rigueur», also eine Kategorie der Härtefälle innerhalb der Härtefälle, überhaupt
geschaffen werde. Der Finanzminister teilte diese Ansicht, nicht aber die Absicht, den
Maximalbetrag für Härtefallhilfen, die ein einzelnes Unternehmen beziehen kann, zu
erhöhen. Man habe sich mit den Kantonen darauf geeinigt, dass diese Grenze bei CHF
10 Mio. liegen solle, erklärte der Finanzminister. Nun befürchtete er, dass eine
Erhöhung dieses Betrags in der Öffentlichkeit auf Unverständnis stossen könnte – eine
Erhöhung sei folglich eher ein Problem der politischen Akzeptanz als der Kosten,
welche die Verwaltung auf etwa insgesamt CHF 200 Mio. schätzte. Der Ständerat teilte
diese Sorge jedoch nicht und folgte dem Antrag der Kommissionsmehrheit, nachdem er
auch den Antrag Burkart abgelehnt hatte. 
Eine Minderheit Zanetti schlug vor, die für Härtefallhilfe nötige Umsatzeinbusse in
«besonderen Fällen» – etwa bei Zuliefererbetrieben – von 40 Prozent auf 25 Prozent zu
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senken. Wenn ein Unternehmen etwas weniger als 40 Prozent Umsatzeinbusse habe,
könne es sein, dass ihm genau diese Differenz «den Hals breche». Die
Kommissionsmehrheit erachtete die Definition von solchen speziell betroffenen
Branchen als schwierig und sprach sich daher gegen den Antrag aus. Finanzminister
Maurer verwies auf die Möglichkeit zur Spartenrechnung, welche der Bundesrat in der
Zwischenzeit in der Verordnung geschaffen habe; damit «dürfte ein relativ grosser Teil
dieser Probleme entschärft sein, aber nicht alle Probleme». Die übriggebliebenen
Probleme könne man nun aber in der Verantwortung der Kantone belassen. Diese
Meinung teilte der Ständerat und folgte der Kommissionsmehrheit. 
Hingegen argumentierte die WAK-SR ihrerseits mit der Akzeptanz der Bevölkerung, als
es um die Frage ging, ob Unternehmen ab einem Jahresumsatz von CHF 5 Mio., welche
A-Fonds-perdu-Beiträge beziehen, das Gemeinwesen an einem allfälligen Gewinn
beteiligen müssen. Die Kommissionsmehrheit schlug vor, dass die Unternehmen 100
Prozent des Gewinns im ersten Jahr und 40 Prozent während drei weiterer Jahre an
den Bund abzutreten hätten. Maximal sollte die Gewinnbeteiligung aber dem erhaltenen
Beitrag minus CHF 1 Mio. entsprechen. Eine Minderheit Schmid beantragte jedoch, die
Gewinnbeteiligung auf das erste Jahr zu begrenzen. Ansonsten habe man während vier
Jahren eine durchschnittliche Gewinnsteuer von 55 Prozent und eine
Gewinnsteuererhöhung um 650 Prozent – und das nachdem man in derselben Woche
die 99-Prozent-Initiative, bei der die Gewinnsteuer um 50 Prozent hätte erhöht werden
sollen, als «masslos» abgelehnt habe, argumentierte Roberto Zanetti. Der
Finanzminister unterstützte den Minderheitssprecher, zumal Gewinne der
Unternehmen ja durchaus erwünscht seien. Deutlich, mit 32 zu 8 Stimmen (bei 1
Enthaltung), folgte der Ständerat der Minderheit und dem Bundesrat und beschränkte
die Gewinnbeteiligung auf das erste Jahr. 
Ferner schlug die Kommission auch vor, dass Unternehmen, die einen operativen
Jahresgewinn erzielen, kein Anrecht auf A-Fonds-perdu-Beiträge haben sollen und
allfällig ausbezahlte Beiträge – die durchaus entstehen können, zumal die Unternehmen
Anfang Jahr ja noch nicht wissen, ob sie einen Gewinn erwirtschaften werden –
zurückzahlen müssen. Auch diese Massnahme stellte der Kommissionssprecher ins
Licht der politischen Akzeptanz der Covid-19-Unterstützung – die Bestimmung wurde
stillschweigend angenommen.
Darüber hinaus wollte die WAK-SR eine Pflicht für die Eignerinnen und Eigner von
Unternehmen schaffen, ab A-Fonds-perdu-Beiträgen von CHF 5 Mio. Eigenleistungen
erbringen zu müssen. Eine Minderheit Zanetti sprach sich gegen diese Verschärfung
aus. Eine solche Regelung sei in Ordnung für milliardenschwere Filialketten oder
ausländische Riesenkonzerne, treffe aber die mittelständischen Unternehmen, deren
Besitzerinnen und Besitzer ihr Geld eben im Unternehmen belassen hätten. Christian
Levrat entgegnete jedoch für die Kommission, dass es hier nur um diejenigen
Unternehmen gehe, deren Eigentümerinnen und Eigentümer über die nötigen Mittel
verfügten, um Eigenkapital einzuwerfen. Auch hier unterstützte der Ständerat die
Kommissionsmehrheit. 

Doch nicht nur bei den Härtefallhilfen, auch in anderen Bereichen lagen
Minderheitsanträge vor, etwa bei der Arbeitslosenversicherung und der Kurzarbeit.
Hier hatte der Bundesrat beantragt, die Höchstdauer für KAE zu verlängern, den
Anspruchsberechtigten 66 zusätzliche Taggelder für die Monate März bis Mai 2021
zuzusprechen und die Rahmenfrist für den Leistungsbezug und die Beitragszeit zu
vergrössern. Dabei beantragte eine Minderheit Rechsteiner (sp, SG), 107 statt 66
zusätzliche Taggelder zu sprechen und somit rückwirkend auch die Monate Januar und
Februar 2021 abzudecken. Paul Rechsteiner verwies auf die «ausserordentlich
kritisch[e]» Situation der Betroffenen in bestimmten Branchen, etwa im Gastgewerbe.
Man solle jetzt Personen, welche im Januar oder Februar statt März oder April 2021
ausgesteuert wurden, nicht «zwischen Stuhl und Bank fallen» lassen. Die verlangte
Rückwirkung erachtete Kommissionssprecher Levrat jedoch auch als problematisch,
weil es unmöglich sei, rückwirkend zu prüfen, ob die Voraussetzungen für einen
Leistungsbezug in den Monaten Januar und Februar gegeben waren. Finanzminister
Maurer verwies indes insbesondere auf die hohen Kosten von CHF 1.3 Mrd., die durch
diese Ausdehnung auf die Monate Januar und Februar 2021 entstehen würden. Der
Ständerat lehnte den Minderheitsantrag Rechsteiner in der Folge ab. 
Hatte die Minderheit Rechsteiner bezüglich der Taggelder eine rückwirkende Regelung
beantragt, wollte eine Minderheit Noser die rückwirkend möglichen Anträge zur
Kurzarbeit, die der Bundesrat ab Dezember 2020 schaffen wollte, streichen. Mit dieser
Regelung müsse jedes einzelne Gesuch seit Dezember 2020 nochmals überprüft
werden – im Kanton Zürich seien dies beispielsweise 20'000 Gesuche –, was zu etwa
drei bis sechs Wochen zusätzlicher Verspätung bei der Auszahlung von KAE führe.
Gleichzeitig hätten nur «ganz wenige Fälle» vergessen, Kurzarbeit anzumelden, zudem
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könnten diese Fälle über die Härtefallhilfe abgedeckt werden. Kommissionssprecher
Levrat erwiderte, dass es vor allem um kleine Unternehmen ohne Personalabteilung in
Branchen, in denen Kurzarbeit ungewöhnlich sei, gehe – die grossen Unternehmen
hätten die Fristen kaum verpasst. Entsprechend müsse auch nur eine kleine Auswahl
der Anträge erneut behandelt werden. Der Ständerat teilte diese Einschätzung und
folgte der Kommissionsmehrheit. 

Im Gesundheitsbereich lagen zwei Einzelanträge von Thomas Minder vor: Er forderte
einerseits, geimpfte Personen von Quarantänemassnahmen auszunehmen und
andererseits die Einführung einer Impfpflicht durch Bund oder Kantone explizit zu
verbieten. Damit nahm er eine Forderung wieder auf, die bereits bei der Schaffung des
Gesetzes im September 2020 diskutiert worden war: Um die Impfskeptikerinnen und
Impfskeptiker zu beruhigen, solle eine entsprechende Klausel eingefügt werden, auch
wenn das Gesetz eigentlich das Thema Impfpflicht nicht betreffe. Damit könne im
Hinblick auf die Referendumsabstimmung im Juni Klarheit geschaffen  und «den
Gegnern des Covid-19-Gesetzes mit Blick auf das Referendum etwas Wind aus den
Segeln» genommen werden, betonte Minder. Wie bereits im September 2020 der
Nationalrat sprach sich nun auch der Ständerat gegen die Aufnahme eines
ausdrücklichen Verbots einer Impfpflicht aus; anders als bei der ersten Debatte dieses
Themas verwies Finanzminister Maurer jedoch darauf, dass womöglich irgendwann eine
Ausnahme von der Impfpflicht diskutiert werden müsse – bisher sei dies aber nie
diskutiert worden. Bezüglich der Ausnahme von Geimpften von den
Quarantänemassnahmen verwiesen Andrea Caroni (fdp, AR) und Hans Stöckli (sp, BE)
auf einen Antrag der SPK-SR an den Bundesrat, sich unabhängig von der zweiten Covid-
19-Gesetzesrevision um diese Problematik zu kümmern. Dies sei der bessere Weg,
zumal noch unklar sei, inwiefern geimpfte Personen die Viren weitergeben würden,
betonte Stöckli. Knapp, mit 19 zu 18 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) nahm der Ständerat
den ersten Antrag Minder an, wonach Geimpfte nicht in Quarantäne müssen.

Für rote Köpfe sorgte der Antrag der Mehrheit der WAK-SR, den Kantonen zur Stärkung
des Detailhandels an bis zu zwölf zusätzlichen Sonntagen pro Jahr Sonntagsverkäufe zu
erlauben. Eine Minderheit Rechsteiner lehnte den Mehrheitsantrag ab, der die
«Bestimmungen über den Arbeitnehmerschutz ganz massgebend umkrempeln möchte,
zulasten der Arbeitnehmenden» – und dies ohne vorgängige Anhörung der
Sozialpartner, wie der Minderheitensprecher betonte. Er verwies zudem auf die
wichtige Rolle des Sonntags, dem einzigen Tag, an dem alle frei hätten, und kritisierte
den Zynismus, eine solche Regelung unter dem Titel «Massnahmen im Bereich des
Arbeitnehmerschutzes» schaffen zu wollen. «Wir haben jetzt ein Jahr lang jeder
Schweizerin und jedem Schweizer beigebracht, wie man über das Internet bestellt»,
darum müsse man dem stationären Handel nun mehr Spielraum geben, verteidigte
Ruedi Noser das Anliegen. Zudem sei diese Bestimmung bis Ende Jahr begrenzt und
enthalte eine Kann-Formulierung – die Entscheidungshoheit liege bei den Kantonen.
Mit 23 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Ständerat der Minderheit und lehnte
die Möglichkeit zur Erhöhung der Anzahl Sonntagsverkäufe ab. 

Auch im Sportbereich stand ein Änderungsantrag im Raum: Eine Minderheit Noser
beantragte in Übereinstimmung mit einem Antrag der WBK-NR, die Pflicht für
Sportklubs, die durchschnittlichen Löhne ihrer Mitarbeitenden zu senken, wenn sie
Anrecht auf A-Fonds-perdu-Beiträge haben möchten, zu streichen. Noser verwies auf
die Entstehung der aktuellen Regelung: Anfänglich hätten nur Sportklubs A-Fonds-
perdu-Beiträge erhalten, während die übrigen Unternehmen Kredite aufnehmen
mussten – entsprechend seien die strikteren Bedingungen für die Sporthilfe
gerechtfertigt gewesen. Mit der Härtefallregelung für die Wirtschaft erhielten aber
andere Unternehmen unter deutlich grosszügigeren Bedingungen A-Fonds-perdu-
Beiträge als die Sportklubs. Zudem stelle die Bedingung der Einkommenssenkung die
Vereine vor grosse Schwierigkeiten, zumal Lohnkürzungen einer Änderungskündigung
bedürften. Damit würden die Spieler aber ablösefrei, wodurch den Klubs
Transferbeiträge verloren gingen. Diese Verluste seien häufig grösser als die Gelder,
welche die Vereine als Unterstützung erhielten. Für die Kommission bat Christian Levrat
jedoch darum, «de ne pas changer les règles du jeu en cours de partie» und verwies
auch hier auf die Akzeptanz der Regelungen in der Öffentlichkeit. Diese sei gefährdet,
wenn die Arbeitnehmenden in Kurzarbeit auf 20 Prozent ihres Lohns verzichten
müssten, während die vom Staat unterstützten Klubs Profisportlern weiterhin ihre
vollen Löhne bezahlten. Man sei hier daran, eine bessere Lösung zu finden, aber zum
jetzigen Zeitpunkt solle man bei der bisherigen Lösung bleiben. Mit 20 zu 20 Stimmen
und Stichentscheid von Präsident Kuprecht folgte der Ständerat dem Minderheitsantrag
Noser und strich die entsprechende Bedingung. 
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Weniger umstritten waren die übrigen Bestimmungen, über die der Ständerat zu
befinden hatte. Bezüglich der Kulturhilfe schlug die WAK-SR vor, keinen maximalen
Betrag für Kulturhilfe mehr ins Gesetz zu schreiben und stattdessen einfach von
«notwendigen Finanzmitteln» zu sprechen. Stillschweigend nahm der Ständerat die
Änderung an und löste die dafür nötige Ausgabenbremse. Auch eine Regelung, mit
welcher er den Bund zur Förderung und Übernahme der direkten und indirekten
Kosten der Covid-19-Tests verpflichten wollte, hiess der Ständerat stillschweigend gut.
Schliesslich befürwortete er auch die Unterstützung von privaten Radio- und
Fernsehunternehmen mit maximal CHF 20 Mio. pro Sender, genauso wie die vom
Bundesrat geschaffene Ergänzung des Covid-19-Gesetzes, wonach der Bund denjenigen
Kantonen, welche ihre öffentlich geführten Institutionen der familienergänzenden
Kinderbetreuung mit Ausfallentschädigungen unterstützt haben, Finanzhilfen in der
Höhe von 33 Prozent der Ausfallentschädigungen ausrichten soll. 

In der Gesamtabstimmung wurde die Änderung des Covid-19-Gesetzes nicht bestritten,
die kleine Kammer nahm sie einstimmig (mit 39 zu 0 Stimmen) an. Auch der
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Härtefallmassnahmen nach dem Covid-19-
Gesetz sowie der ausserordentliche Beitrag an den Ausgleichsfonds für das Jahr 2021
fanden einstimmige Zustimmung (39 zu 0 Stimmen respektive 38 zu 0 Stimmen). Damit
reichte die kleine Kammer die Revision des Covid-19-Gesetzes an ihren Schwesterrat
weiter. 43

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In seiner im März 2020 eingereichten Motion wollte Thierry Burkart (fdp, AG) die
Berechnungsmethode für die Höhe des Zinsabzuges auf dem investierten Eigenkapital
für die Abrechnung der AHV ändern. Für das Jahr 2019 habe der Zinsabzug 0.0 Prozent
betragen, was unrealistisch sei und nicht den Marktbedingungen der Unternehmen,
insbesondere der KMU, entspreche. Der Zinsabzug für Eigenkapital müsse höher sein als
derjenige für Fremdkapital, da Ersteres risikoreicher sei. In anderen Gesetzen, wie zum
Beispiel dem Stromversorgungsgesetz, würde diesem Grundsatz Rechnung getragen,
entsprechend solle der Zinssatz auch im AHVG so angepasst werden, dass er «der
jährlichen Durchschnittsrendite der Anleihen der nicht öffentlichen inländischen
Schuldner in Schweizer Franken zuzüglich eines marktüblichen Risikozuschlags»
entspreche.
Der Bundesrat entgegnete, dass der Zinsabzug auf dem im Betrieb investierten
Eigenkapital dazu diene, dasjenige Einkommen auszuscheiden, welches im Unterschied
zum Erwerbseinkommen in der AHV nicht beitragspflichtig sei. Es werde daher
entsprechend der durchschnittlich üblichen Rendite am Kapitalmarkt berechnet. Der
Zinssatz widerspiegle somit den Vermögensertrag dieses Kapitals auf dem Markt, nicht
die Refinanzierungskosten einer selbständigerwerbenden Person. 
In der Sommersession 2020 nahm der Ständerat einen Ordnungsantrag Ettlin (cvp, OW)
an und wies die Motion der SGK-SR zur Vorberatung zu. Ettlin hatte argumentiert, dass
die Antwort des Bundesrates die Funktion des Eigenkapitals bei
Selbständigerwerbenden nicht vollständig erfasse und den Rechtsvergleich mit
Aktionären und Mitarbeitern von Aktiengesellschaften oder einer GmbH vermissen
lasse. 44

MOTION
DATUM: 03.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen
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Parteien

Linke und ökologische Parteien

Die SP verlor bei den Ständeratswahlen 2019 insgesamt drei Mandate (neu: 9 Sitze),
wobei vier Verluste an die Grünen gingen. Im Kanton Waadt zum Beispiel gelang es Ada
Marra nicht, den SP-Sitz der abgetretenen Géraldine Savary im zweiten Wahlgang zu
retten. Gewählt wurde stattdessen die Grüne Adèle Thorens Goumaz. 
Einen grossen Sieg feierte die SP hingegen im Tessin: Erstmals wurde im Kanton Tessin
mit Marina Carobbio Guscetti eine sozialdemokratische Frau in den Ständerat gewählt.
Sie lag mit 36'469 Stimmen genau 45 Stimmen vor dem bisherigen CVP-Ständerat
Filippo Lombardi, der seine angestrebte Wahl für eine sechste Legislatur damit äusserst
knapp verpasst hatte. Angesichts des knappen Vorsprungs von Marina Carobbio reichte
ein Tessiner Anwalt Rekurse beim kantonalen Verwaltungsgericht sowie beim
Bundesgericht ein. Diese wurden aber abgelehnt und die Abwahl von Lombardi wurde
bestätigt. 45

PARTEICHRONIK
DATUM: 20.10.2019
GIADA GIANOLA

Verbände

Überparteiliche politische Interessen / Think Tanks

Im August 2021 gründeten bürgerliche Exponentinnen und Exponenten unter der
Bezeichnung «Allianz Sicherheit Schweiz» eine neue sicherheitspolitische
Organisation. Die Allianz erhielt professionelle Strukturen und eine permanente
Geschäftsstelle, was sie von ihrer Vorgänger-Organisation, dem «Verein für eine sichere
Schweiz», unterscheidet. Die Gründerinnen und Gründer wollten die Allianz damit
ausdrücklich auch als Gegengewicht zur GSoA positionieren. Der Bedarf nach einer
solchen Organisation auf bürgerlicher Seite sei unter anderem dadurch deutlich
geworden, dass in der Volksabstimmung vom September 2020 die vor allem von
armeekritischer Seite bekämpfte Beschaffung neuer Kampfjets um ein Haar gescheitert
wäre. Als eines ihrer Ziele formulierte die Allianz Sicherheit Schweiz denn auch, «eine
jederzeit einsatzbereite und schlagkräftige Fach- und Kampagnenorganisation
[bereitzustellen], die permanent und proaktiv die sicherheitspolitische
Meinungsbildung im parlamentarischen Prozess und in der Öffentlichkeit prägt sowie
Abstimmungskampagnen führt». Die Allianz wollte sich dabei nicht bloss auf
Armeefragen beschränken, sondern die Verbindung von innerer und äusserer
Sicherheit gesamtheitlich bearbeiten – also etwa auch Felder wie Wirtschaftsspionage,
Cybersicherheit oder Versorgungssicherheit abdecken.
Gründungspräsident der Allianz wurde der Ständerat und designierte FDP-Präsident
Thierry Burkart (fdp, AG), der bereits dem Vorgängerverein «für eine sichere Schweiz»
vorgestanden hatte. Auch die Liste der weiteren Vorstandsmitglieder liest sich wie ein
Who is Who aus bürgerlichen Parteien und wirtschaftlichen sowie
sicherheitspolitischen Interessenvereinigungen. So gehören dem Vorstand aus der
Politik auch die Mitte-Ständerätin Brigitte Häberli (mitte, TG), der Tessiner Lega-
Staatsrat Norman Gobbi (TI, lega), die FDP-Nationalrätin Jacqueline de Quattro (fdp, VD)
sowie der SVP-Nationalrat Franz Grüter svp, LU) an. Aus der Wirtschaft und armeenahen
Verbänden sassen im Gründungsvorstand der Arbeitgeberverbands-Präsident Valentin
Vogt, Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher, der Swissmem-Ressortleiter der
Rüstungssparten Matthias Zoller, Markus Niederhauser vom Westschweizer
Rüstungsindustrie-Verband Groupe romand pour le matériel de Défense et de Sécurité
(GRPM), die Präsidentin der Waadtländer Industrie- und Handelskammer (CVCI) Aude
Pugin, der Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft Stefan Holenstein, Paul
Röthlisberger vom Schweizer Schiesssportverband und Max Rechsteiner von der
Landeskonferenz der militärischen Dachverbände (LKMD). Offen war zunächst,
inwieweit sich auch der Schweizerische Gewerbeverband beteiligen würde.
Geschäftsführer wurde Marcel Schuler, der vorher als Kampagnenleiter für die FDP
Schweiz gearbeitet hatte. 46

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 24.08.2021
HANS-PETER SCHAUB
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